
Einladung FA 20/25 Seite: 1/2

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Finanzausschusses

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Rats-
herren sowie bürgerlichen Mitglieder

Die Vorsitzende des
Finanzausschusses
Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 303 3 OG
Telefon: 04122-9572-121
Fax: 04122-9572-198
E-Mail:        joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 15.09.2020

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer 
öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses

am Mittwoch, den 23.09.2020 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein. 

In dem Fall, dass die Tagesordnung nicht bis 22 Uhr abgearbeitet werden kann, lasse ich um 
21.30 Uhr darüber abstimmen, welche TOP`s bis 22 Uhr beraten und welche auf die nächste 
Finanzausssiitzung verschoben werden sollen. Gibt es keine Einigung über diese Vorge-
hensweise vertage ich die Sitzung um 22 Uhr auf den nächsten Tag und lade hiermit fristge-
recht zu einer Fortsetzung des o.g. Finanzausschusses am darauffolgenden Tag zur selben 
Zeit und am selben Ort ein. 

Tagesordnung:

TOP Betreff Vorlage

Öffentlicher Teil

1
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten 
Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss 
über die Tagesordnung   

2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde   
3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.06.2020   
4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   
5 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
6 Bericht der Verwaltung   

6.1 Liquiditätsplanung Stadtkasse Tornesch im Zeitraum 01.08. - 
31.10.2020   VO/20/221

6.2
Finanzbericht über die wesentlichen Erträge + Aufwendungen der 
Stadt Tornesch zum Stand 10.09.2020 (einschl. Mehraufwendungen 
durch Corona-Pandemie)   

VO/20/222
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7 Veränderungen aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Folgein-
ventur durch eine externe Firma   VO/20/213

8 Feststellung des Jahresergebnisses 2018 des Abwasserbetriebes 
Tornesch   VO/20/225

9
Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt der 
Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 
2020   

VO/20/216

10 1. Nachtrag zur Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung ei-
ner Hundesteuer   VO/20/214

11
Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushalts-
satzung und den 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Tornesch für 
das Haushaltsjahr 2020   

VO/20/208

11.1 Erläuterung zu den Telefonkosten im Nachtragshaushalt 2020   VO/20/232

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

12 Anfragen von Ausschussmitgliedern   
12.1 Schriftliche Anfragen zu Verträgen und Wohnung   VO/20/224

13 Verkauf einer Wohnung | Pommernstraße 91   VO/20/215

14 Vertragswesen   
15 Bericht der Verwaltung   

16
Änderung der Pachtverträge zwischen der Grundstücksgesellschaft 
Sportpark Tornesch (GGS) und dem FC Union Tornesch für das 
Torneum; hier: Sachstandsbericht   

Mit freundlichen Grüßen
gez. Sabine Werner
Vorsitzende
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für allgemeine Verwaltung und Fi-
nanzen
FD Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/221

öffentlich
09.09.2020

Jörg-Andreas Rechter

Jörg-Andreas Rechter

Liquiditätsplanung Stadtkasse Tornesch im Zeitraum 01.08. - 
31.10.2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Siehe anliegende Zusammenstellung.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Liquiditätsplanung_08-10_2020.pdf

TOP 6.1
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Liquiditätsplanung 08. - 10.2020

Fälligkeit Erläuterung wesentlicher Kontobewegungen Einzahlung AO 
Einzahlung Auszahlung AO 

Auszahlung Aufträge Summe Bestand

04.08.2020 312,10 € 312,10 € -19.435.373,56 €

05.08.2020 Finanzausgleich Schlüsselzuweisung (E) 149.224,27 € 149.224,27 € -19.286.149,29 €

06.08.2020 8.645,01 € 8.645,01 € -19.277.504,28 €

07.08.2020 17.964,79 € 17.964,79 € -19.259.539,49 €

10.08.2020 Nachzahlungen Gewerbesteuer 227.240,62 € 227.240,62 € -19.032.298,87 €

11.08.2020 Unterschussabdeckung KiTa´s 681.062,80 € -681.062,80 € -19.713.361,67 €

12.08.2020 3.301,80 € -3.301,80 € -19.716.663,47 €

13.08.2020 Gewerbesteuer/Grundsteuer 281.595,84 € 126.912,66 € 154.683,18 € -19.561.980,29 €

14.08.2020 94.556,37 € -94.556,37 € -19.656.536,66 €

18.08.2020 262.061,57 € 64.990,13 € 197.071,44 € -19.459.465,22 €

19.08.2020 Gewerbesteuer/Grundsteuer Quartalstermin 1.553.521,49 € 1.985,54 € 1.551.535,95 € -17.907.929,27 €

20.08.2020 19.330,41 € 16.767,66 € 2.562,75 € -17.905.366,52 €

21.08.2020 Eingang Zuweisung an GGT auf Konto Stadtkasse 1.583.926,59 € 30.222,76 € 1.553.703,83 € -16.351.662,69 €

24.08.2020 1.691,04 € 1.691,04 € -16.349.971,65 €

25.08.2020 Kreisumlage und Überweisung Zuweisung an GGT 577.207,04 € 2.642.322,08 € -2.065.115,04 € -18.415.086,69 €

26.08.2020 5.186,61 € 5.186,61 € -18.409.900,08 €

27.08.2020 Gewinnausschüttung Stadtwerke 2019/Auszahlungen 
Wohngeldempfänger 89.483,68 € 393.767,89 € -304.284,21 € -18.714.184,29 €

28.08.2020 66.248,78 € 77.131,40 € -10.882,62 € -18.725.066,91 €

31.08.2020 100.135,91 € 2.907,73 € 97.228,18 € -18.627.838,73 €

Endbestand August 2020 4.943.775,75 € 0,00 € 4.135.928,82 € 0,00 € 0,00 € 807.846,93 € -18.627.838,73 €

01.09.2020 14.867,69 € -14.867,69 € -18.642.706,42 €

02.09.2020 Nachzahlungen Gewerbesteuer 198.321,49 € 198.321,49 € -18.444.384,93 €

03.09.2020 Mieten Wohnungen/Gebäude Asylbewerber/Flüchtlinge 62.968,39 € 62.968,39 € -18.381.416,54 €

04.09.2020 Schulkostenbeiträge/Auszahlung Lohnsteuer Beschäftigte an 
Finanzamt -4.634,92 € 120.057,45 € -124.692,37 € -18.506.108,91 €

07.09.2020 19.176,23 € 4.378,12 € 14.798,11 € -18.491.310,80 €

08.09.2020 -75,00 € -75,00 € 0,00 € -18.491.310,80 €

09.09.2020 6,00 € 6,00 € -18.491.304,80 €

10.09.2020 -484,00 € -484,00 € -18.491.788,80 €

11.09.2020 -179,10 € -179,10 € -18.491.967,90 €

12.09.2020 -30,24 € 30,24 € -18.491.937,66 €

14.09.2020 Erstattungen Gewerbesteuer -759.555,41 € 19.374,50 € -778.929,91 € -19.270.867,57 €

15.09.2020 Energiekosten Stadtwerke sowie Abwassergebühren ABT (A) 3.431,00 € 49.835,67 € -46.404,67 € -19.317.272,24 €

17.09.2020 Nachzahlung Gewerbesteuer (E ) 26.571,38 € 12,00 € 26.583,38 € -19.290.688,86 €

18.09.2020 Versorgungsausgleichkasse (A) 702,50 € 36.200,00 € -35.497,50 € -19.326.186,36 €

19.09.2020 40,00 € 40,00 € -19.326.146,36 €

20.09.2020 Nachzahlungen Gewerbesteuer (E) 8.388,00 € 8.388,00 € -19.317.758,36 €

21.09.2020 Nachzahlungen Gewerbesteuer (E) 18.220,80 € 2.752,92 € 1.189,59 € 26,80 € 19.757,33 € -19.298.001,03 €

22.09.2020 310,00 € 310,00 € -19.297.691,03 €

23.09.2020 Versorgungsausgleichkasse (A) 13.745,30 € -13.745,30 € -19.311.436,33 €

25.09.2020 Nachzahlungen Gewerbesteuer (E) 2.367,50 € 20,00 € 2.387,50 € -19.309.048,83 €

28.09.2020 Nachzahlungen Gewerbesteuer (E) 619,95 € -86,32 € 706,27 € -19.308.342,56 €

29.09.2020 Personalausgaben (A) 545.571,20 € -545.571,20 € -19.853.913,76 €

30.09.2020 Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie Schlüsselzu-weisungen 
sowie Kreisumlage + Zinsen/Tilgung Darlehen 302.475,83 € 595.195,48 € -292.719,65 € -20.146.633,41 €

Voraussichtlicher Endbestand September 2020 -121.639,36 € 3.094,92 € 1.400.223,44 € 26,80 € 0,00 € -1.518.794,68 € -20.146.633,41 €

01.10.2020 Erstattungen aus Jahresrechnung 2019 der KiTa´s (E) /  
Zinsen+Tilgung Kredite (A) 24.835,28 € 217.713,37 € -192.878,09 € -20.339.511,50 €

03.10.2020 Mieten Wohnungen/Gebäude Asylbewerber/Flüchtlinge (E) 65.460,01 € 25.447,28 € 40.012,73 € -20.299.498,77 €

05.10.2020 Nachzahlung Gewerbesteuer (E ) 13.234,90 € 202,67 € 13.032,23 € -20.286.466,54 €

07.10.2020 Nachzahlung Gewerbesteuer (E ) 29.537,20 € 29.537,20 € -20.256.929,34 €

12.10.2020 773,40 € 773,40 € -20.256.155,94 €

14.10.2020 41.372,55 € 41.372,55 € -20.214.783,39 €

15.10.2020
Zuschuss des Landes für Ganztag u. Schulsozialarbeit (E )/ 
Nachzahlung Gewerbesteuer (E )/ Energiekosten an Stadtwerke (A) + 
Beitrag an die Unfallkasse Nord (A)

59.775,38 € 14.583,33 € 79.993,95 € -5.635,24 € -20.220.418,63 €

18.10.2020 Versorgungsausgleichkasse (A) 36.200,00 € -36.200,00 € -20.256.618,63 €

20.10.2020 Nachzahlungen Gewerbesteuer (E) 8.388,00 € 8.388,00 € -20.248.230,63 €

28.10.2020 Geschätzte Gewerbesteuerumlage (A) 146.439,86 € -146.439,86 € -20.394.670,49 €

29.10.2020 Personalausgaben (A) 545.571,20 € -545.571,20 € -20.940.241,69 €

Festgeld

Anfangsbestand am 03.08.2020

0,00 €

-19.435.685,66 €
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Liquiditätsplanung 08. - 10.2020

31.10.2020 Einkommen-/Umsatzsteueranteile/Schlüsselzuweisungen (E ) und 
Kreisumlage (A) 2.014.914,60 € 511.858,53 € 1.503.056,07 € -19.437.185,62 €

Voraussichtlicher Endbestand Oktober 2020 2.258.291,32 € 14.583,33 € 1.563.426,86 € 0,00 € 0,00 € 709.447,79 € -19.437.185,62 €

Festgestellt :

Hinweis: In der obigen Tabelle sind keine Auszahlungen für lfd. Bewirtschaftungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt, da hierfür noch keine Rechnungen
mit entsprechendem Zahlungsziel der FIBU vorliegen. Gleiches gilt für den Erwerb von beweglichem Vermögen sowie Investitionmaßnahmen und Anlagen in Bau.
Desweiteren sind einzelne Positionen, wie z.B. die Personalausgaben und das Istaufkommen zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage geschätzt.

TOP 6.1
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Vorlage VO/20/222 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/1

Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für allgemeine Verwaltung und Fi-
nanzen
FD Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/222

öffentlich
09.09.2020

Jörg-Andreas Rechter

Jörg-Andreas Rechter

Finanzbericht über den Stand der wesentlichen Erträge + Aufwendun-
gen zum 10.09.2020 der Stadt Tornesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Siehe anliegende Zusammenstellung

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Finanzbericht_2020_09_10.pdf
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Lfd. 
Nr.

KT Ansatz 2020
AO Stand 

10.09.2020
Prognose zum 

31.12. d.J.

Prognostizierte 
Verbesserung (+) 

Verschlechterung (-)

1 ER 53.600,00 €           56.536,96 €           56.536,96 € 2.936,96
2 ER 2.510.000,00 €     2.558.446,33 €     2.558.446,33 € 48.446,33
3 ER 6.000.000,00 €     6.984.800,27 €     6.984.800,27 € 984.800,27
4 ER 8.054.600,00 €     7.169.075,00 €     7.169.075,00 € -885.525,00
5 ER 1.121.400,00 €     1.229.646,30 € 1.229.646,30 € 108.246,30
6 Vergnügungssteuer ER 240.000,00 €        152.392,80 €        160.000,00 € -80.000,00
7 Hundesteuer ER 48.000,00 €           49.728,00 €           49.728,00 € 1.728,00
8 ER 784.000,00 €        773.988,00 €        773.988,00 € -10.012,00
8 ER 1.429.700,00 €     1.436.400,00 €     1.436.400,00 € 6.700,00
9 ER 210.400,00 €        212.568,00 €        212.568,00 € 2.168,00

10 ER 165.000,00 € 165.102,74 €        165.102,74 € 102,74
11 AU 538.500,00 €        340.663,00 €        626.841,05 € 88.341,05
12 AU 6.269.800,00 €     6.142.547,62 €     6.142.547,62 € -127.252,38

ER 179.591,60

AU -38.911,33

Finanzbericht per 10.09.2020

Zuweisungen übergem. Aufgaben -Haushaltserlass-

Bezeichnung

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Derzeit sind folgende Veränderungen bekannt, die das Abschlussergebnis des laufenden Haushaltsjahres voraussichtlich beeinflussen werden.

Grundsteuer A

Gewerbesteuer
Anteil a.d. Einkommenssteuer
Anteil a.d. Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen  -Haushaltserlass-

Grundsteuer B

Familienleistungsausgleich  -Haushaltserlass-

Kreisumlage

Der Finanzbericht gibt in erster Linie einen Überblick über die aktuelle finanzielle Lage der Stadt im laufenden Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt einschließlich einer 
prognostizierten Entwicklung bis zum Jahresende

Planung für das laufende Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt

Jahresfehlbetrag: 2.658.000  (inkl. 1. Nachtrag)

Gewerbesteuerumlage
Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen

13 Ergebnis

TOP 6.2
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Erläuterungen zur Lfd. Nr. 3:

Die Zahlen der Prognose zum 31.12. basieren auf der Steuerschätzung des Bundes vom Mai 2020

Siehe Erläuterung zur lfd. Nr. 4

Erläuterungen zur lfd. Nr. 11:

Der HH-Ansatz für die Kreisumlage basierte auf einem Umlagesatz von 36%. Zwischenzeitlich wurde vom Kreis ein Umlagesatz von 35,25 % für 2020 beschlossen.

Festgestellt am 10.09.2020

Erläuterungen zur lfd. Nr. 12:

Die voraussichtlichen Verluste bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie, durch die Herabsetzung der Vorauszahlung oder gestundete Gewerbesteuer-

Die Prognose zum 31.12.2020 der Gewerbesteuerumlage wurde auf das voraussichtliche Ergebnis der Gewerbesteuer (Istaufkommen) angepasst.

Erläuterungen zur lfd. Nr. 4:
Die Einzahlungen (Finanzplan) für den Anteil a. d. Einkommenssteuer werden jeweils am 30.04/30.07./30.10./15.12. erwartet.

Erläuterungen zur lfd. Nr. 5:

zahlungen sind bei dem derzeitigen AO-Stand bereits berücksichtigt.

TOP 6.2
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01 Stadt Tornesch  Übersicht Verwendungen 09.09.2020 11:20:54  
Nutzer: 01002 Rechter 
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Verwendung 20200 Kosten / Erstattungen aus der Corona-Krise Geplant von  bis  
 

Summe Buchungen 
Ertrag Aufwand Einzahlung Auszahlung 
51.720,28 464.231,61 0,00 0,00 
 

Planwerte 
Ertrag Aufwand Einzahlung Auszahlung 
0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Produktkonto Bezeichnung Soll Haben 
111180.504110 Arbeitsmedizinischer Dienst,  Arbeitssicherung 2.057,25 53,55 
111200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,00 106,88 
111200.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar 3.516,51 0,00 
111200.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk 13,73 0,00 
111210.527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte 972,01 0,00 
111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof 106,98 0,00 
111811.521150 Bauunterhaltung 215,77 0,00 
126000.527101 Verbrauchsmaterialien 1.162,40 0,00 
211300.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung 472,97 0,00 
211300.543100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf 103,95 0,00 
211301.527110 Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar 12,01 0,00 
211302.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 51.613,40 
211302.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung 24,02 0,00 
211500.448800 Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 61.562,00 61.562,00 
211500.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung 3.846,71 0,00 
211500.527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV 226,60 0,00 
211501.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar 24,02 0,00 
211502.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar 12,01 0,00 
211503.527110 Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung 318,34 0,00 
272000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar 419,79 0,00 
365000.531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung 60.429,25 0,00 
365000.531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung 72.555,25 0,00 
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01 Stadt Tornesch  Übersicht Verwendungen 09.09.2020 11:20:54  
Nutzer: 01002 Rechter 
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365000.531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung 37.984,00 0,00 
365000.531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung 54.353,00 0,00 
365000.531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung 77.361,25 0,00 
365000.531867 AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung 53.138,25 0,00 
365000.531868 Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung 31.170,00 0,00 
365000.545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder 308,00 0,00 
365910.531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse 61.562,00 0,00 
365910.531875 Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse 0,00 8.480,00 
571000.529110 Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben 1.053,15 0,00 
573820.527100 Anschaffung von Gebrauchsmaterialien 40,47 0,00 
573850.524105 Reinigungsmittel 9.752,40 482,63 
573850.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert 35,70 0,00 
 

Kontentyp Bezeichnung Soll Haben 
AU Aufwand 473.247,79 9.016,18 
ER Erträge 61.562,00 113.282,28 
Summe 534.809,79 122.298,46 
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Gesamtsummen 
 

Kontentyp Bezeichnung Saldo Soll Haben 
AU Aufwand 464.231,61 473.247,79 9.016,18 
ER Erträge -51.720,28 61.562,00 113.282,28 
Summe 412.511,33 534.809,79 122.298,46 
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Vorlage VO/20/213 der Stadt Tornesch                                                            Seite: 1/3

Mitteilungsvorlage

Federführend:
Amt für allgemeine Verwaltung und Fi-
nanzen
FD Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/213

öffentlich
01.09.2020

Holger Scholz

Dirk Goldau

Veränderungen aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Folgein-
ventur durch eine externe Firma
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Die Stadt Tornesch hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2014 von der Kameralistik auf die 
Doppik umgestellt. Der Gesetzgeber ermöglichte auch die Bildung von Festwerten. Bei Fest-
werten handelt es sich um gleichartige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, 
die regelmäßig ersetzt werden und deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung 
nur geringen Veränderungen unterliegt. 

Die Stadt Tornesch hatte sich dazu entschieden, Festwerte anstelle einer Einzelinventarisie-
rung für Vermögensgegenstände zu bilden. Aufgrund der zum 31.12.2019 gesetzlich vorge-
schriebenen Folgeinventur wurden die bilanzierten Festwerte neu bewertet und angepasst. 
Während der Vorbereitung und bei der Durchführung der Folgeinventur durch die Firma 
KommCura wurde festgestellt, dass die gebildeten Festwerte nicht zu dem erwarteten Ziel, 
wie z.B. die schnellere Durchführung der Inventur und eine Buchungserleichterung mit sich 
bringt. Eine Reduzierung bzw. Auflösung der Festwerte wird aus heutiger Sicht, auch nach 
Rücksprache mit der Firma KommCura für sinnvoll erachtet. Vorteil im Hinblick auf weitere 
Folgeinventuren ist, dass auf die Inventur der Sammelposten (Vermögensgegenstände zwi-
schen 150,-- und 1.000, -- €) verzichtet werden kann. Hier erfolgt eine Abschreibung über 5 
Jahre, egal ob der Gegenstand noch im Bestand ist. Bei der Folgeinventur steht dann ledig-
lich die Sichtung der Vermögensgegenstände über 1.000, -- € an und reduziert damit den 
Aufwand in der Zukunft. Unter Beibehalt der Festwerte wären bei einer Inventur hingegen 
alle Vermögensgegenstände anzusehen. Für die neu gebildeten Festwerte muss trotzdem 
alle 3 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) durchgeführt werden. Allerdings 
nicht mehr in dem Umfang, wie bei der Folgeinventur auf den 31.12.2019.

Verwaltungen, die zur Eröffnungsbilanz Festwerte bildeten, lösen diese immer häufiger auf. 
Eine Reduzierung der Festwerte hat auch zum Vorteil, dass die Vermögensgegenstände 
nicht in voller Höhe der Anschaffungskosten in den Aufwand gebucht werden und dadurch 
der Ergebnisplan im Jahr der Anschaffung entlastet wird. Es findet nur in Höhe der Abschrei-
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bung verteilt auf die Nutzungsdauer und bei evtl. Kreditfinanzierung durch den Zinsaufwand 
eine Belastung statt.

Ersatzbeschaffungen, die nicht unter die Festwerte fallen, werden zu folgenden Wertgrenzen 
gebucht:

unter 150,00 € netto = Aufwand (Bsp. 527100)
150,01 € netto bis 1.000,00 € netto = Sammelposten (Bsp. 089100)
ab 1.000,01 netto = Einzelinventarisierung (Bsp. 07000)

Beispiel 1:
Ersatzbeschaffung einer Klapptafel i.H.v. 950,00 € netto.

 zuvor gab es einen Festwert Tafeln, in dem Fall würde die Ersatzbeschaffung als Auf-
wand verbucht werden

 durch die Anpassung der Festwerte und dem Wegfall des Festwertes Tafeln würde 
die Tafel aufgrund der Wertgrenze als Sammelposten gebucht werden

Beispiel 2:
Feuerwehrbudget 2021

Für die Planung des Feuerwehrbudgets für das Haushaltsjahr 2021 findet daher eine Ver-
schiebung der Ansätze zum jetzigen Zeitpunkt i.H.v. ca. 62 T€ vom Ergebnisplan in den in-
vestiven Finanzplan statt. Das Feuerwehrbudget in Höhe von insgesamt 400 T€ wird jedoch 
nicht überschritten.

Beispiel 3:
Anpassung der Festwerte

Durch größere Anschaffungen u.a. von Schreibtischen und Bürostühlen wird z.B. der Fest-
wert Mobiliar im Produkt Rathaus um ca. 36 T€ erhöht (Ergebnisverbesserung). Eine Anpas-
sung des Festwertes Dienst- und Schutzkleidung erfolgt auch im Produkt der Feuerwehr 
durch die Beschaffung von Feuerwehrhelmen und Einsatzkleidungen. Dagegen kommt es zu 
einer Ergebnisverschlechterung bei den Grundschulen für die Festwerte EDV und audio - . 
Geräte.

Wartungen, Prüfungen, Reinigungen und Reparaturen von Vermögensgegenständen stellen 
unabhängig von der Rechnungshöhe keinen Festwert dar!

Diese Regelung findet ab dem HHJ 2020 Anwendung.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
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gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Festwerte_Gegenüberstellung_Alt_Neu
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Tornesch, den 01.01.2020 
 
 
 

Bezeichnung des Festwertes 
 

 

 
FW Mobiliar (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 15 Jahre) 

 

Bsp. Mobiliar in Schulklassen, Lehrerzimmer und Büroräumen, Stühle, Tische,  
Schreibtische, Rollcontainer, Regale, Schränke, Schließfächer, Krankenliegen, Vitrinen  
Wertgrenzen: 0 bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto  
Einbauküchen und Einbauschränke gehören nicht zum Festwert  

bleibt bestehen 

FW Mobiliar Fachklassen (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 15 Jahre)  

Bsp. Mobiliar der Fachklassen (Bio, Chemie, Physik, Kunst, Musik, Werken), Trockenge-
stell, Materialschrank, Medienwagen, Wärmeschrank 
Wertgrenzen: 0 bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 

fällt weg 

FW Tafeln (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 15 Jahre)  

Bsp. Klapptafel, Schiebetafeln in Klassen- und Fachräumen, Leinwände, Weißwandtafel 
Wertgrenzen: 0 bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 
Mimio-Board u. sonst. Interaktive Tafeln gehören nicht zum Festwert 

fällt weg 

FW Lehrmaterial (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 3 Jahre)  

Bsp. Mikroskope, Messgeräte, Ausbildungs- und Lehrkoffer, Sammlungen, Laborausstat-
tungen, Gegenstände für Experimente 
Wertgrenzen: 150,-- bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 

fällt weg 

FW EDV (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 3 Jahre)  

Bsp. PC, Laptop, Drucker, Switch, Router, Verteiler, Scanner, Beamer, Tablet, Tastatur, 
Maus, Monitor, Software Windows und Office  
Wertgrenzen: 0 bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto  
Server sowie deren Einzelteile, Server-OS und sonstige Software gehören nicht zum Fest-
wert  

 
bleibt bestehen 

FW audiov. Geräte (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 7 Jahre)  

Bsp. OHP, DVD-Player, Kamera, TV, Musikanlagen 
Wertgrenzen: 150,-- bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 

fällt weg 

FW Werkzeuge/Maschinen/Geräte (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 8 Jahre)  

Bsp. Standbohrmaschinen, Stichsägen, Schleifmaschinen, Bohrhammer, Nähmaschine, 
Akkuschrauber, Gartengeräte, Schweißgerät, Heckenschere, Kettensäge, Motorsense 
Wertgrenzen: 150,-- bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 

fällt weg 

FW Musikinstrumente (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 10 Jahre)  

Bsp. Keyboard, Gitarren, Trommeln, Akkordeon 
Wertgrenzen: 150,-- bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto  

fällt weg 

FW Sportgeräte (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 10 Jahre)  

Bsp. Bänke, Barren, Pferd, Matten, Tore, Sprungbretter, (inkl. Transportgeräte (Matten-, 
Ballwagen)), Trampolin 
Wertgrenzen: 150,-- bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 

fällt weg 

FW Bühnentechnik (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 10 Jahre)  

Bsp. Lautsprecher, Mischpulte, Beleuchtung, Verfolger, Bühnenelemente, Scheinwerfer, 
Mikrofone, Geräte-Traversen 
Wertgrenzen: 150,-- bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 

fällt weg 

FW Dienst- und Schutzkleidung (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 3 Jahre)  

Bsp. Dienst-, Einsatz-, Ausgehkleidung inkl. Helm, Gürtel, Schuhe, persönliche Schutzaus-
rüstung (PSA) inkl. Atemschutzgeräte etc.  
Wertgrenzen: 0 bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto  
Reparaturen oder das Aufnähen von Namensschildern betreffen nicht den Festwert  

bleibt bestehen 

FW Ausstattung Feuerwehr (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 8 Jahre)  

Bsp. Handscheinwerfer, Rettungszylinder, Spreizer, Wassersauger, Kettensäge, mobile           
Pumpen, Werkzeuge, Funkgeräte, Meldeempfänger, Atemschutzgeräte, Schläuche, Defi-
brillator etc. 

 
fällt weg 
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Tornesch, den 01.01.2020 
 
 
 

Wertgrenzen: 
Standardmäßig einem FF-Fahrzeug zugeordnet: 0 bis unendlich 
Geräte „in der Wache“: < 150,-- netto = Aufwand ohne FW, > 150,--  bis 1.000,-- netto = 
GWG-Pool, 
>1.000,-- netto = Einzelinventar. 
Gerätschaften, die fest in ein Fahrzeug eingebaut werden, werden unabhängig vom Wert 
als Zugang auf das Fahrzeug gebucht. 

FW Bücher / Medien (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 3 Jahre)  

Bsp. Bücher, digitale Medien, CD´s, DVD´s, Blu-ray´s 
Wertgrenzen: 0 bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 

fällt weg 

FW Reinigungsdienst -Reinigungsgeräte 150 € - 1.000 € netto- (ND bei Einzelerfas-
sung: 10 Jahre) 
Bsp. Scheuersaugmaschinen, Einscheibenmaschinen, Kehrmaschinen, Nass-/Trock-
ensauger etc. 
Wertgrenzen: 150,-- bis 1.000,-- Euro Einzelpreis netto 

 
fällt weg 

FW Straßenbeleuchtung  

Jegliche Rechnungen für neue Straßenlaternen 
Wertgrenzen: 0 bis unendlich 
Reparaturen betreffen nicht den Festwert! 

bleibt bestehen 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Eigenbetrieb Abwasser

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/225

öffentlich
10.09.2020

Torsten Kopper

Stefan Pummer

Feststellung des Jahresergebnisses 2018 des Abwasserbetriebes 
Tornesch
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss
29.09.2020 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Der Jahresabschluss des Abwasserbetriebes Tornesch für das Haushaltsjahr 2018 
ist von der Wirtschaftsrat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerbera-
tungsgesellschaft geprüft worden.
Die Schlussbesprechung hat am 27. August 2020 stattgefunden.

Die Prüfung des Haushaltsjahres 2018 hat zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.

Für den Jahresabschluss wurde ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt, wel-
chen Sie der Anlage 6 in dem beigefügten Bericht über die Prüfung entnehmen kön-
nen.

Der Jahresabschluss ist gem. § 5 Abs. 1 Nr. 8 Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Schleswig-Holstein vom 15.08.2007, geändert durch Verordnung vom 05.12.2017 in 
der geprüften Fassung unverändert von der Ratsversammlung festzustellen. Er ist 
mit dem Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers, der Feststellung des Jahresab-
schlusses durch die Ratsversammlung und der Behandlung des Jahresergebnisses 
gem. § 14 Abs. 5 KPG bekannt zu machen. Die Bilanz schließt in Aktiva und Passiva 
mit einer Bilanzsumme von 24.791.775,28 € ab. In der Ergebnisrechnung sind die 
Erträge mit 3.737.800,67 € und die Aufwendungen mit 3.676.379,91 € ermittelt wor-
den. Der Jahresgewinn beträgt 61.420,76 €.
 
Der Eigenkapitalanteil beträgt ohne Berücksichtigung der empfangenen Ertragszu-
schüsse 16,6 % (Vj. 18,2 %) Die Eigenkapitalausstattung ist unter Berücksichtigung 
der Ertragszuschüsse - bezogen auf die Bilanzsumme - angemessen.
 
Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg hat zu dem Prüfbericht des Ab-
wasserbetriebes Tornesch keine ergänzende Feststellung getroffen:
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Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Jahresabschluss in der vorgelegten 
Form zu beschließen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja x nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:
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Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Der Jahresabschluss 2018 des Abwasserbetriebes Tornesch wird in der vorgelegten, 
von der Wirtschaftsrat GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
geprüften Fassung mit einer Bilanzsumme von 24.791.775,28 € festgestellt. In der 
Ergebnisrechnung sind die Erträge mit 3.737.800,67 € und die Aufwendungen mit 
3.676.379,91 € ermittelt worden. Der Jahresgewinn beträgt 61.420,76 € und wird der 
Ergebnisrücklage zugeführt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das 
Haushaltsjahr vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 des Abwasserbe-
triebes Tornesch sowie das Handout der Abschlussbesprechung vom 27. August 
2020 wird den Finanzausschussmitgliedern mit dieser Vorlage in digitaler Form zuge-
stellt.
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„Die vorliegende PDF-Datei wurde auf Wunsch des Mandanten erstellt, es handelt sich 

insoweit lediglich um eine elektronische Kopie. Für die Berichterstattung über die 

Jahresabschlussprüfung ist ausschließlich der Prüfungsbericht in der unterzeichneten 

Originalfassung in Papierform maßgeblich. Da nur der gebundene und unterzeichnete 

Bericht das berufsrechtlich verbindliche Ergebnis der Prüfung darstellt, kann für die 

inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ihnen als PDF-Datei überlassenen 

Berichtsversion keine Haftung übernommen werden.“ 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für allgemeine Verwaltung und Fi-
nanzen
FD Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/216

öffentlich
03.09.2020

René Goetze/Joachim Hinz
Sabine Werner
Christiane Dutschke

Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt der 
Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT für das Wirtschaftsjahr 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss
29.09.2020 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT wird als Eigenbetrieb der Stadt Tornesch nach 
der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein (EigVO) geführt. Nach § 12 Abs. 1 EigVO 
ist jährlich vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Dieser wurde 
am 17.12.2019 von der Ratsversammlung beschlossen. Aufgrund der nicht veranschlagten 
Haushaltsmittel für die Erweiterung der Sanierungsmaßnahmen des Rathauses wird ein 
Nachtragshaushaltsplan erstellt. Im Folgenden sind die Maßnahmen näher erläutert.

Historie
In den Jahren 2014-2017 wurde in den politischen Gremien der Stadt Tornesch ausgiebig 
darüber beraten, ob das Rathaus der Stadt neu gebaut oder saniert werden soll. In 2017 ist 
dann entschieden worden, dass das Rathaus nicht neu gebaut, sondern saniert werden soll. 
Zum damaligen Zeitpunkt wurde der notwendige Sanierungsbedarf festgestellt und die Maß-
nahmen nach Priorität I und Priorität II eingestuft. Zielsetzung war es, die prioritären Maß-
nahmen durch ein zinsgünstiges Darlehen der KFW zu finanzieren - entsprechende Zusagen 
lagen bereits vor. Der Gesamtumfang der mit Priorität I festgestellten Maßnahmen belief sich 
auf rd. 1,45 Mio EUR, davon rd. 1 Mio EUR zuwendungsfähig im Sinne der Richtlinien der 
KFW. Mit Priorität II wurden Maßnahmen in der Größenordnung von rd. 1 Mio EUR festge-
stellt. Im April 2017 hat die Verwaltung dem Hauptausschuss der Stadt Tornesch mitgeteilt, 
dass aufgrund der damals aktuellen Personalsituation die Umsetzung der geplanten Maß-
nahmen in 2017/2018 nicht möglich ist. Die Sanierung des Rathauses wurde daraufhin zu-
rück gestellt. Gleichzeitig wurde im Rahmen der Beratung im April 2017 dargestellt, dass im 
Hinblick auf die Zinsbindungsfrist (30.12.2020) des für die Finanzierung des damaligen An-
kaufs des Rathauses aufgenommenen Kommunaldarlehens, es zu überlegen wäre, den 
Baubeginn der Sanierungsmaßnahme für das Rathaus auf Herbst 2020 zu terminieren. 

Haushalt GGT 2020
Im Hinblick auf die aktuelle Haushaltssituation hatte die Verwaltung zum Haushalt 2020 die 
Umsetzung von Teilen des damaligen Sanierungsprogramms vorgeschlagen. Eine Umset-
zung aller in 2017 festgestellten Maßnahmen war nicht möglich. Vielmehr sollte auch die 
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weitere Entwicklung möglicher Förderprogramme beobachtet werden. Gleichzeitig ergibt sich 
durch auslaufende Zinsbindungsfristen Ende 2020 die Möglichkeit, bestehende Darlehen 
umzuschulden und bessere Konditionen zu erhalten. Die dadurch verbesserte Finanzsituati-
on könnte für neue Investitionen bei gleichbleibender oder leicht veränderter Miete genutzt 
werden. Aktuelle Berechnungen (siehe Anlage) zeigen, dass bei dem aktuellen Zinsniveau 
ein erheblicher Investitionsspielraum entstehen könnte, ohne die laufenden Mietbelastungen 
zu erhöhen.

Die Verwaltung hatte im Hinblick auf die vorgenannte Situation die aus Sicherheitsaspekten 
dringlich anzusehenden Maßnahmen festgestellt und für den Haushalt der GGT als Investiti-
onsmaßnahme für 2020 angemeldet. Die Summe beläuft sich auf 364.000 EUR. Der Finanz-
ausschuss hat die Mittel im Haushalt mit einem Sperrvermerk versehen. Seitens des Aus-
schusses wurde ein Gesamtkonzept gefordert. Es soll ausgeschlossen werden, dass durch 
die vorzeitige Umsetzung von Maßnahmen Doppelarbeiten oder unnötige Mehrkosten ent-
stehen.

Wie bereits beschrieben sollten vor allem sicherheitsrelevante Maßnahmen der Rathaussa-
nierung in 2020 umgesetzt werden. Ebenfalls erforderliche Maßnahmen ohne Sicherheitsas-
pekt (z.B. Fassadensanierung, Dachsanierung, Sanierung WC-Anlagen, Sanierung Rats-
saal) wurden geschoben. Zu den als dringlich festgestellten Maßnahmen gehören:

" Erneuerung Brandmeldeanlage   80.000 EUR
" Erneuerung Einbruchmeldeanlage   60.000 EUR
" Rauchschutztüren   44.000 EUR
" Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (Investitionsanteil)   15.000 EUR
" Fluchttreppe an der Nordseite   80.000 EUR
" Folgearbeiten Treppenhaus   50.000 EUR
" Honorare und Planung   35.000 EUR
Gesamt 364.000 EUR

Nachtrag GGT 2020/Aufhebung Sperrvermerk
Der bisher angenommenen Sanierungsumfang erhöht sich um das zwingende Erfordernis, 
die im Rathaus befindliche Netzwerkverkabelung komplett zu erneuern. Entsprechende Be-
richterstattung und Inaugenscheinnahme ist im Rahmen der letzten Hauptausschusssitzun-
gen erfolgt. Die Verwaltung hat die hierfür erforderlichen Mittel in einer ersten Kostenschät-
zung gemeinsam mit einem Fachplaner ermittelt. Die Kosten werden wie folgt geschätzt:

Kostengruppe 457
Erneuerung der CAT Leitungen, beinhaltet Kabelträgersysteme, Brandschottungen, Sammel-
halter, Datendoppeldosen (412 Stck.) 33.000 lfdm Cat 7, 
200.450,00 EUR

Decken öffnen und schließen anteilig
7.500,00 EUR

Summe  207.950,00 EUR
Mwst. 19 %   39.510,50 EUR 
Gesamt  247.460,50 EUR
Gerundet  248.000,00 EUR
Anteilige Planungs/Ing.-Kosten   36.000,00 EUR
Gesamtsumme Erneuerung Cat 284.000,00 EUR

Im Zusammenhang mit den Kostenermittlungen zur Erneuerung der Netzwerkverkabelung 
wurden vom Fachplaner die verwaltungsseitigen Ansätze für die Erneuerung der Brandmel-
deanlage, Sicherheitsbeleuchtung und Einbruchmeldeanlage geprüft. Der Fachplaner hat 
unabhängig von der Verwaltung eine deckungsgleiche Kostenschätzung angenommen.

Die Verwaltung empfiehlt zwingend, die für den Haushalt 2020 verwaltungsseitig vorgeschla-
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genen Arbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung der Netzwerkverkabelung durchzu-
führen und den bestehenden Sperrvermerk aufzuheben. Dies gilt insbesondere für die 
Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und Einbruchmeldeanlage (gemeinsame Verka-
belung).

Neben den zwingend zeitnah umzusetzenden Maßnahmen fordert der Finanzausschuss 
berechtigterweise ein Gesamtsanierungskonzept für die kommenden Jahre. Um ein schlüssi-
ges Gesamtsanierungskonzept zu erstellen ist die Bereitstellung von Vorplanungsmitteln 
unumgänglich. Die Verwaltung empfiehlt deshalb, zusätzlich 10.000 EUR im Nachtrag 2020 
für Vorplanungsleistungen zur Erstellung eines Gesamtsanierungskonzeptes für das Rat-
haus bereit zu stellen.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: × ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung

× Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*: + 8.200
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen + 294.000
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)
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  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

1. Die Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Finanzausschusses, den 
Sperrvermerk beim Produktkonto 573100.785100 für die Sanierungsmaßnahmen des 
Rathauses in Höhe von 364.000 Euro aufzuheben.

2. Der von der GGT für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegte 1. doppische Nachtrags-
haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:
Im Ergebnisplan werden die Erträge mit 1.054.900 Euro und die Aufwendungen mit 
1.034.200 Euro festgestellt. Es wird ein Jahresgewinn von 20.700 Euro erwartet. Im 
Finanzplan werden die Einzahlungen mit 1.718.500 Euro sowie die Auszahlungen mit 
2.038.100 Euro festgestellt. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird auf 
499.000 Euro festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.500.000 
Euro festgesetzt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
- Kostenaufstellung für die Sanierung Rathaus
- Vorbericht Nachtrag GGT 2020
- Zusammenstellung Nachtrag GGT 2020
- Veränderungsliste Nachtrag GGT 2020
- Ergebnis-Finanzplan GGT 2020
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Aktualisierte Kostenaufstellung für die Sanierung Rathaus 
 
Berechnung nur auf Basis der zu erwartenden Zinsleistungen und der notwendigen Abschreibung  

 

1. Rathaus Wittstocker Str. 7 
 
 

 
 

 

 

1.2 Derzeitige Kreditverbindlichkeiten Restsaldo Zinsen Tilgung

Kredit bei der DKB per 31.12.2020 = 272.424,18 € 20.787,37 € 136.212,08 €

Zinssatz  5,55% fest bis 31.12.2020

Zins- und Tilgungsleistung 2021 

nach Umschuldung und 

geschätztem Zinssatz von 0,50% 

bei einem Tilgungssatz von 2,381% 

(42 Jahre) = 272.424,18 € 1.354,01 € 6.486,29 €

Zins- und Tilgungsleistung 2022 = 265.937,89 € 1.321,58 € 6.486,29 €

Restsaldo per 31.12.2022 = 259.451,60 €

1.3 Geschätzte Sanierungskosten Saldo AfA RND

Sanierungskosten => Kreditaufnahme = 2.500.000,00 € 59.523,81 € 42 Jahre

Restsaldo Zinsen Tilgung

Zins- und Tilgungsleistung 2021 = 12.425,60 € 59.523,81 €

Zins- und Tilgungsleistung 2022 12.127,98 € 59.523,81 €

Restsaldo per 31.12.2022 = 2.380.952,38 €

Geschätzter Zinssatz  0,50% mit einer Zinsbindung von 30 Jahren und einem Tilgungssatz von 2,381 

%  (42 Jahre) bei halbjährlicher Zins- und Tilgungsverrechnung.

1.1 Restbuchwert zum 31.12.2020 = 2.240.332,88 € AfA

davon:

Grundstück Rathaus = 768.625,09 € 0,00 €

Gebäude Rathaus = 1.395.093,30 € 34.446,75 €

Außentreppe Rathaus = 35.090,18 € 1.949,46 €

Fahrradständer/-box = 1,00 € 0,00 €

Einbau-Aktenschränke = 691,32 € 395,05 €

Küche = 11.530,74 € 1.246,56 €

Klimaanlage Büro Bgm. = 1,00 € 0,00 €

Großk limaanlage 1.OG Südseite = 10.822,83 € 1.411,68 €

Teeküche Keller = 6.414,34 € 375,47 €

Zaun Pausenfläche = 567,79 € 31,69 €

Teeküche BdB = 3.942,06 € 221,05 €

Klimaanlage EDV = 4.654,93 € 349,12 €

Pflasterfläche = 397,07 € 30,74 €

Bepflanzung = 846,80 € 63,12 €

Holzunterstand = 1.654,43 € 92,34 €

Restbuchwert zum 31.12.2020 2.240.332,88 € 40.613,03 €
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1.4   Bisherige Mietkalkulation 
 

Derzeit zahlt die Stadt an die GGT eine jährliche Miete von 215.000 €. 
 
Die im Jahre 2003 vorgenommene Mietkalkulation basierte auf den für das Jahr 2003 zu entrich-
tenden Zinsleistungen sowie einer jährlichen Abschreibung von 1% p.a. zuzüglich einer pauscha-
len Summe für die lfd. Unterhaltung. 
 
Danach stellt sich die Berechnung der Miete wie folgt dar: 
 
Valuta Darlehen 2003 = 2.724.241,62 € x Zinssatz 5,55% =   151.195,41 € 
Gebäudewert (2003) = 1.985.397,50 € x 1,0% (!) Abschreibung 19.853,98 € 
Pauschbetrag für den Unterhaltungsaufwand 25.600,00 € 
 
Jährliche Miete ab 2003 (abgerundet) 196.600,00 € 
 
Investitionen in 2004 - 2006 (Carportbau, Außentreppe, Klimaanlagen etc.), die nicht kreditfinan-
ziert waren, machten eine Mieterhöhung zum 1.1.2007 in Höhe von 6.400,00 € p.a. (durch erhöh-
te Abschreibung und 3,00%iger Eigenkapitalverzinsung) notwendig, so dass die Miete ab diesem 
Zeitpunkt 203.000,00 € betrug. 
 
Erhöhter Unterhaltungsaufwand machte zum 1.1.2008 eine Erhöhung des Pauschbetrages für 
Unterhaltungsmaßnahmen von 25.600,00 € auf 37.600,00 € und somit einer Mieterhöhung auf  
jährlich 215.000,00 € notwendig. 
 
Seit der ersten Kalkulation in 2003 ist nunmehr einige Zeit vergangen, so dass spätestens zum 
1.1.2021 eine Neukalkulation der Miete, unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsleistungen und 
Abschreibungen, gerechtfertigt wäre. 
 
Eine neue Mietkalkulation müsste m.E.  mit Wirkung für den 1.1.2021 wie folgt aussehen: 
 
Valuta Darlehen am 31.12.2020 = 272.424,18 € x 0,50% (Zinsen 2021) = 1.354,01 € 
Gebäudewert am 31.12.2020 = 1.471.707,79 €  lineare AfA (siehe 1.1) = 40.613,03 € 
Beibehaltung des Pauschbetrages für Unterhaltungsmaßnahmen = 37.600,00 € 
 
Neue Miete aufgerundet 79.600,00 € 
Derzeit vertraglich vereinbarte Miete 215.000,00 € 
 
Jährliche Ersparnis mithin 135.400,00 € 
 
 
Die unter 1.3 aufgezeigten Sanierungskosten weisen unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme 
in Höhe von 2.500.000 € und einem realistischen Zinssatz von 0,50% eine zusätzlich jährliche    
Belastung hinsichtlich Zinsen+Abschreibung ab 2021 von 71.949,41 € (davon Zinsen 12.425,60 €  
und 59.523,81 € Abschreibung) aus. 
 
Dieser zusätzliche Zins- und Abschreibungsaufwand des Ergebnisplans der GGT könnte dem-
nach bei angenommener Beibehaltung der alten Miethöhe von 215.000,00 € und selbst bei einer 
theoretischen Verdoppelung der angenommenen Sanierungskosten von 2.5 Mio.€ auf 5,0 Mio.€ 
fast in voller Höhe aufgefangen werden. 
 
Diese Kalkulation basiert ausschließlich auf der Annahme, dass die gesamte Sanierungs-
maßnahme durch eine Förderung z.B des Landes gem. § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik un-
terstützt wird, so dass dann diese Sanierungskosten als Investition aktiviert werden dür-
fen, obwohl diese Arbeiten grundsätzlich als Unterhaltungsmaßnahme zu sehen und somit 
dem Ergebnisplan zuzuordnen wären. Es muss zudem die gesamte Sanierungsmaßnahme 
gefördert werden und nicht nur ein Teil, wie der Einbau eines Fahrstuhls.  
Abschließend der Hinweis, das für nicht geförderte Unterhaltungsmaßnahmen dann auch 
keine Kredite aufgenommen werden dürfen; diese sind aus dem normalen Aufwand zu be-
streiten (Ergebnisplan). 
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Festgestellt am 31.08.2020:  

 

 
 
 

 

1.5 Feststellung Auswirkungen auf den Ergebnisplan der GGT AfA + Kreditzinsen

2021
Abschreibung alter Gebäudebestand                                         

(siehe 1.1 AfA Gesamt) = 40.613,03 €

2021
Zinsen Finanzierung alter Gebäudebestand                        

(siehe 1.2 Zinsen Jahr 2021) = 1.354,01 €

Kosten bisher 2021: 41.967,04 €

2021 Abschreibung Modernisierung des Gebäudes 

(2.500.000 € / 42 Jahre RND) = 59.523,81 €

2021
Zinsen für die Modernisierung des Gebäudes                       

(Siehe 1.3 Zinsen 2021) = 12.425,60 €

Gesamtkosten neu 2021: = 113.916,45 €

2022
Abschreibung alter Gebäudebestand                                         

(siehe 1.1 AfA Gesamt) = 40.613,03 €

2022
Zinsen Finanzierung alter Gebäudebestand                        

(siehe 1.2 Zinsen Jahr 2022) = 1.321,58 €

Kosten bisher 2022: 41.934,61 €

2022 Abschreibung Modernisierung des Gebäudes 

(2.500.000 € / 42 Jahre RND) = 59.523,81 €

2022
Zinsen für die Modernisierung des Gebäudes                       

(Siehe 1.3 Zinsen 2022) = 12.127,98 €

Gesamtkosten neu 2022: = 113.586,40 €
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Vorbericht der Grundstücksgesellschaft Tornesch 
zum 1. doppischen Nachtragshaushaltsplan 2020 
 
Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich 
auf die Pflichtbestandteile eingegangen. 
 
Vorgänge besonderer Bedeutung: 
 
Aus sicherheitstechnischen Aspekten sind Umbaumaßnahmen am Rathaus erforderlich. Am 
Nordflügel wird eine Fluchttreppe errichtet, die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung wird 
erneuert und punktuell erweitert, ferner wird eine flächendeckende Brand- und 
Einbruchmeldeanlage installiert. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 364.000 Euro 
und werden über einen Kredit finanziert.  
Der bisher angenommenen Sanierungsumfang erhöht sich um das zwingende Erfordernis, 
die im Rathaus befindliche Netzwerkverkabelung komplett zu erneuern. Entsprechende 
Berichterstattung und Inaugenscheinnahme ist im Rahmen der letzten 
Hauptausschusssitzungen erfolgt. Die Verwaltung hat die hierfür erforderlichen Mittel in einer 
ersten Kostenschätzung gemeinsam mit einem Fachplaner ermittelt. Die Gesamtsumme 
beläuft sich auf 284.000 Euro. Weiterhin wird 10.000 Euro für ein Gesamtsanierungskonzept 
für das Rathaus für die kommenden Jahre über den 1. Nachtragshaushalt bereitgestellt. 
 
Des Weiteren wird über den 1. Nachtragshaushalt 2020 der Ansatz für die Bewirtschaftung 
Uetersener Str. 7 angepasst. Es werden regelmäßig Köder zur Bekämpfung von 
Wanderratten ausgelegt. Hierdurch ist eine Anpassung des Haushaltsansatzes auf 9.500 
Euro erforderlich.  
 
Die Maßnahme Neubau Kindertagesstätte Tornesch am See ist die bedeutendste 
Maßnahme in 2020 von der GGT. Die KiTa wurde im März 2020 fertiggestellt und in Betrieb 
genommen. Weiterhin soll in 2020 der Einbau einer neuen Brandmeldeanlage in der 
Kindertagesstätte Merlinweg mit insgesamt 50.000 € erfolgen, welche zuvor schon einmal 
geplant, allerdings noch nicht ausgeführt wurde.  
 
Eine weitere investive Maßnahme der GGT in 2020 ist der Bau einer neuen Fluchttreppe in 
der KiTa Lüttkamp. Aufgrund der schon geringen Planungsleistungen im letzten Jahr kann 
der Bau für die Fluchttreppe Anfang des Jahres ausgeführt werden. Die Kosten hierfür 
belaufen sich auf 85.000 € und werden über einen Investitionskredit finanziert.  
 
Die Vermietung von Gebäuden an die Stadt und andere Nutzer führt bei der GGT zu 
erheblichen Mieteinzahlungen, die – in Verbindung mit den an die Nutzungsdauern 
angepassten Kreditlaufzeiten – die finanzielle Lage der GGT auf Dauer wesentlich 
verbessert. 
Durch den Erwerb zweier Gebäude (Friedrichstr. 26 und Esinger Str. 4) werden weitere 
Mieteinnahmen erzielt, allerdings entstehen wie bei allen Gebäuden auch hier 
Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwand sowie umlegbare Bewirtschaftungskosten. Bei 
den Bestandsgebäuden sind Mieterhöhungen vorgesehen. Mit der Inbetriebnahme der KiTa 
Tornesch am See ist mit weiteren Mieteinnahmen zu rechnen.  
Höhere Aufwendungen sind beim Wohngebäude Uetersener Str. 5 aufgrund einer 
Badsanierung (15.000 €) und dem Güterschuppen am Bahnhofsplatz aufgrund einer 
Dachsanierung (25.000 €) zu veranschlagen. Weiterhin sind durch den Austausch der 
vorhandenen Sicherheitsbeleuchtung im Rathaus höhere Unterhaltungskosten zu 
veranschlagen.  
 
Zwei ältere Darlehensverträge für die KiTa Merlinweg und das Rathaus werden absehbar 
getilgt bzw. abgelöst werden können. Diese beiden Verträge enthalten hohe Zinssätze sowie 
Tilgungsleistungen, die von der GGT nicht ohne weiteres erwirtschaftet werden können. Die 
Laufzeiten stellen sich wie folgt dar: 
KiTa: Schlussrate 01.10.2020 bei vollständiger Tilgung, Aufnahme am 26.09.2000 zu 5,82 % 
Rathaus: Schlussrate 30.12.2020, Restschuld 272 T€, Aufnahme am 29.05.2001 zu 5,55 % 
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Weitere Angaben des Vorberichts: 
 
Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor. 
 
Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2020 (incl. Planzahlen) 
 
 

gegenüber der Stadt Tornesch 516.400,00 €       

gegenüber Kreditinstituten 9.182.391,01 €     
 
 
Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen 
nicht vor. 
 
Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet. 
 
Sonderposten bestehen für die KiTa Merlinweg, die Sonnenschutzanlage KiTa Merlinweg 
sowie aus der Förderung einer Unterkunft für Asylsuchende. Für die Zuwendungen vom 
Kreis und Land für die KiTa Tornesch am See wird ein weiterer Sonderposten in 2020 
gebildet. Diese Sonderposten werden über die reguläre Abschreibungsdauer ertragswirksam 
aufgelöst. Zum 01.01.2020 belaufen sich die Sonderposten für 
 
 

die KiTa Merlinweg auf 115.892,81 €          

die Sonnenschutzanlage 1.327,80 €              

die Asylunterkunft 25.500,00 €            

Zuwendungen Kreis KiTa Seepferdchen 138.000 €

Zuwendungen Land KiTa Seepferdchen 1.584.000 €  
Die Entwicklung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich 
folgendermaßen dar: 
 

2020

Ist Plan Plan Plan Plan Plan

2018 2019 2020 2021 2022 2023

486.575 € 597.200 € 744.100 € 642.700 € 637.700 € 633.200 €

Veränderung in Prozent zum Vorjahr

23 25 -14 -1 -1

Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass

+2,0 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5

davon Personalauszahlungen:

27.568 € 107.100 € 116.600 € 116.600 € 116.600 € 116.600 €

Veränderung in Prozent zum Vorjahr

+288,5 +8,9 +0,0 +0,0 +0,0

Maximale Veränderung lt. Haushaltserlass

+2,3 +1,5 +1,5 +1,5 +1,5  
 
Die erheblichen Steigerungen resultieren aus dem stetigen Zuwachs an Gebäuden, zu 
denen Auszahlungen wie Unterhaltung und Bewirtschaftung fällig werden. Ferner wurde aus 
dem Stellenplan der Stadt Tornesch eine Technikerstelle in den Stellenplan der GGT 
verschoben, das entsprechende Personal ist mit den Gebäuden der GGT und den 
durchzuführenden Maßnahmen bereits ausgelastet.  
 
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt. 
 
Die Grundstücksgesellschaft ist keinen Vereinen und Verbänden angehörig. 
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Die sonstigen Einnahmen (Mieterträge) werden ausgeschöpft und sind in der Regel 
auskömmlich. Die Ergebnisplanung, auch die der Folgejahre, ist ausgeglichen.  
 
Die Grundstücksgesellschaft ist weder Eigner noch ist sie beteiligt bzw. per Mitgliedschaft 
angehörig an Kostenrechnende Einrichtungen, Zweckverbände, Gesellschaften, 
Kommunalunternehmen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen sowie Vereine und 
Verbände. 
Die Grundstücksgesellschaft hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. 
Treuhandvermögen und Sondervermögen hält die GGT ebenfalls nicht vor. 
 
Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan 
zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich, aber dennoch 
aussagekräftig. 
Als wesentlichste Zielsetzung ist eine Verbesserung der Liquiditätslage anzustreben. Die 
Ergebnislage ist im Planjahr und den Folgejahren positiv. 
 
Tornesch, den 
 
 
 
Kählert 
Werkleiterin 
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Grundstücksgesellschaft Tornesch Tornesch, den 29.09.2020

Die Werkleiterin

Zusammenstellung für das Jahr 2020 in der Fassung des 1. Nachtrags

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat

die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom 29.09.2020

den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

Im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge -  €                        -  €               1.054.900 € 1.054.900 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.200,00 €              -  €               1.026.000 € 1.034.200 €

Jahresgewinn 28.900 € 20.700 €

Jahresverlust -  €                    -  €                            

Im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit - €                             - €                   1.028.100 €        1.028.100 €                

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit 8.200 €                    - €                   735.900 €           744.100 €                   

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit - €                             - €                   690.400 €           690.400 €                   

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 294.000 €                - €                   1.000.000 €        1.294.000 €                

Jahresüberschuss - €                        - €                                

Jahresfehlbetrag 17.400 €-              319.600 €-                   

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen 499.000 € 499.000 €

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 € 0 €

der Höchstbetrag der Kassenkredite 3.500.000 € 3.500.000 €

die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 1,5 1,5

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ……………………………………………*

Eine rechtsaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich

Sabine Kählert

Werkleiterin

* nichtzutreffendes streichen

und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes einschl. der Nachträge

gegenüber bisher nunmehr festgesetzt 

auf

erhöht um vermindert 

um
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Bezeichnung Konto Ansatz bisher Nachtrag +/- Art

Bewirtschaftung Uetersener Str. 7 524111 1.300,00 € 9.500,00 € +8.200,00 € Aufwand

Bewirtschaftung Uetersener Str. 7 724111 1.300,00 € 9.500,00 € +8.200,00 € Auszahlung

Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen 785100 499.000,00 € 793.000,00 € +294.000,00 € Auszahlung

Veränderungsliste zum 1. Nachtrag 2020
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Grundstücksgesellsch. Tornesch  1. Nachtragsplan 2020 
 

08.09.2020 07:53:16 
Nutzer: 01019 Dutschke 

o:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf  1 

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan1 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

Mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

40 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

42 3 + sonstige Transfererträge  0 0 0   

43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

   432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  0  0  0   

441-
442, 
446 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

1.028.100 0 1.028.100   

   441100 Mieten und Pachten  0  0  0   

   441101 Mieterträge Rathaus  215.100  0  215.100   

   441102 Mieterträge Pinneberger Str. 41  20.100  0  20.100   

   441103 Mieterträge Pinneberger Str. 50  12.700  0  12.700   

   441104 Mieterträge Uetersener Str. 5a  12.000  0  12.000   

   441105 Mieterträge KiTa Merlinweg  181.600  0  181.600   

   441106 Mieterträge Friedlandstr. 3  0  0  0   

   441107 Mieterträge Uetersener Str. 9  22.800  0  22.800   

   441108 Mieterträge Willy-Meyer-Str. 2  3.800  0  3.800   

   441109 Mieterträge KiTa Friedlandstr.  138.200  0  138.200   

   441110 Mieterträge Bahnhofsplatz 2  23.500  0  23.500   

   441111 Mieterträge Ahrenloher Str. 191 und 191A  17.400  0  17.400   

   441112 Mieterträge Krögers Gasth  0  0  0   

   441113 Mieterträge Friedrichstr. 39  12.000  0  12.000   

   441114 Mieterträge Ahrenloher Str. 67  16.200  0  16.200   

   441115 Mieterträge Lindenweg 11  20.400  0  20.400   

   441116 Mieterträge KiTa Tornesch am See  195.000  0  195.000   

   441117 Mieterträge KiTa Rostocker Straße  87.000  0  87.000   

   441118 Mieterträge Friedrichstr. 26  21.700  0  21.700   

   441119 Mieterträge Esinger Str. 4  20.600  0  20.600   

   441199 Pachterträge  8.000  0  8.000   

   446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  0  0  0   

448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

   448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  0  0  0   

   448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  0  0  0   

   448701 Erstattungen von privaten Unternehmen für Rathaus -
Versicherungsleistungen  0  0  0   

45 7 + sonstige Erträge  26.800 0 26.800   

   454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  0  0  0   

   454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €  0  0  0   

   454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens zwischen 150 und 1000 € ohne USt  0  0  0   

   456200 Säumniszuschläge  0  0  0   

   457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  26.500  0  26.500   

   458100 Erträge aus Zuschreibungen  0  0  0   

   458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen 
anderen Rückstellungen  0  0  0   

   459200 Sonstige privatrechtliche Erträge  300  0  300   

471 8 + aktivierte Eigenleistungen  0 0 0   

472 9 +/– Bestandsveränderungen  0 0 0   

 10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  1.054.900 0 1.054.900   

50 11 Personalaufwendungen  116.600 0 116.600   

   501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  95.900  0  95.900   

   503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  20.700  0  20.700   

51 12 + Versorgungsaufwendungen  6.200 0 6.200   
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Grundstücksgesellsch. Tornesch  1. Nachtragsplan 2020 
 

2  o:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf 08.09.2020 07:53:16 
Nutzer: 01019 Dutschke 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

Mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

   511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  6.200  0  6.200   

52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  463.800 8.200 472.000   

   521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  0  0  0   

   521101 Bauliche Unterhaltung Rathaus  93.500  0  93.500   

   521102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41  7.100  0  7.100   

   521103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50  6.300  0  6.300   

   521104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg  28.000  0  28.000   

   521105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a  16.400  0  16.400   

   521106 Pflege der Außenanlagen Rathaus  2.500  0  2.500   

   521107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg  500  0  500   

   521108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3  0  0  0   

   521109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9  10.000  0  10.000   

   521110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2  2.100  0  2.100   

   521111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2  27.900  0  27.900   

   521112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a  10.300  0  10.300   

   521113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39  6.100  0  6.100   

   521114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67  6.800  0  6.800   

   521115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11  11.800  0  11.800   

   521116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.  24.400  0  24.400   

   521117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.  31.400  0  31.400   

   521118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See  30.000  0  30.000   

   521119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.  0  0  0   

   521120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.  0  0  0   

   521121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS  0  0  0   

   521122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7  1.000  0  1.000   

   521123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26  4.200  0  4.200   

   521124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4  5.000  0  5.000   

   523100 Mieten und Pachten  0  0  0   

   524101 Bewirtschaftung Rathaus  0  0  0   

   524102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg  35.800  0  35.800   

   524103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41  0  0  0   

   524104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50  0  0  0   

   524105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a  900  0  900   

   524106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3  0  0  0   

   524107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9  3.100  0  3.100   

   524108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2  7.500  0  7.500   

   524109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2  800  0  800   

   524110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191 und 191a  0  0  0   

   524111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7  1.300  8.200  9.500   

   524112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.  18.000  0  18.000   

   524113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.  18.000  0  18.000   

   524114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See  35.000  0  35.000   

   524115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26  7.000  0  7.000   

   524116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4  7.000  0  7.000   

   526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  100  0  100   

   527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  3.500  0  3.500   

   527101 Anschaffung GWG bis zu 150,- Euro netto  500  0  500   

57 14 + bilanzielle Abschreibungen  290.000 0 290.000   

   571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und 
Sachanlagen  290.000  0  290.000   

   572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen  0  0  0   

   573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen  0  0  0   

53 15 + Transferaufwendungen  0 0 0   

54 16 + sonstige Aufwendungen  29.400 0 29.400   
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Grundstücksgesellsch. Tornesch  1. Nachtragsplan 2020 
 

08.09.2020 07:53:16 
Nutzer: 01019 Dutschke 

o:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf  3 

Ertrags- und Aufwandsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

Mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

   543101 Geschäftsaufwendungen Abschluss- u. Prüfungskosten  100  0  100   

   543102 Geschäftsaufwendungen sonstige Aufwendungen  29.200  0  29.200   

   544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  0  0  0   

   547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen  0  0  0   

   547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen  0  0  0   

   547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen  0  0  0   

   548900 Besondere ordentliche Aufwendungen  0  0  0   

   549110 Interim Auszahlung AA 902  0  0  0   

   549300 Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung  100  0  100   

   549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten  0  0  0   

 17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  906.000 8.200 914.200   

 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)  148.900 -8.200 140.700   

46 19 + Finanzerträge  0 0 0   

   461700 Zinserträge von Kreditinstituten  0  0  0   

55 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  120.000 0 120.000   

   551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  120.000  0  120.000   

   559200 Verzinsung von Steuernachforderungen  0  0  0   

 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  -120.000 0 -120.000   

 22 = Jahresergebnis3  (= Zeilen 18 und 21)  28.900 -8.200 20.700   
       

 

 
 

1 ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen 

2 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen 

3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 
4 laufende Nummerierung der Zeile 
5 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen 
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Grundstücksgesellsch. Tornesch  1. Nachtragsplan 2020 
 

4  o:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf 08.09.2020 07:53:16 
Nutzer: 01019 Dutschke 

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan1 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

60 1 Steuern und ähnliche Abgaben  0 0 0   

61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  0 0 0   

62 3 + sonstige Transfereinzahlungen  0 0 0   

63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  0 0 0   

   632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  0  0  0   

641-
642, 
646 

5 + privatrechtliche Leistungsentgelte  

1.028.100 0 1.028.100   

   641100 Mieten und Pachten  0  0  0   

   641101 Mieteinzahlungen Rathaus  215.100  0  215.100   

   641102 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 41  20.100  0  20.100   

   641103 Mieteinzahlungen Pinneberger Str. 50  12.700  0  12.700   

   641104 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 5a  12.000  0  12.000   

   641105 Mieteinzahlungen KiTa Merlinweg  181.600  0  181.600   

   641106 Mieteinzahlungen Friedlandstr. 3  0  0  0   

   641107 Mieteinzahlungen Uetersener Str. 9  22.800  0  22.800   

   641108 Mieteinzahlungen Willy-Meyer-Str. 2  3.800  0  3.800   

   641109 Mieteinzahlungen KiTa Friedlandstr.  138.200  0  138.200   

   641110 Mieteinzahlungen Bahnhofsplatz 2  23.500  0  23.500   

   641111 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 191 und 191A  17.400  0  17.400   

   641112 Mieteinzahlungen Krögers Gasthof  0  0  0   

   641113 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 39  12.000  0  12.000   

   641114 Mieteinzahlungen Ahrenloher Str. 67  16.200  0  16.200   

   641115 Mieteinzahlungen Lindenweg 11  20.400  0  20.400   

   641116 Mieteinzahlungen KiTa Tornesch am See  195.000  0  195.000   

   641117 Mieteinzahlungen KiTa Rostocker Straße  87.000  0  87.000   

   641118 Mieteinzahlungen Friedrichstr. 26  21.700  0  21.700   

   641119 Mieteinzahlungen Esinger Str. 4  20.600  0  20.600   

   641199 Pachteinzahlungen  8.000  0  8.000   

   646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  0  0  0   

648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  0 0 0   

   648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  0  0  0   

   648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  0  0  0   

   648700 Erstattungen von privaten Unternehmen  0  0  0   

   648800 Erstattungen von übrigen Bereichen  0  0  0   

65, 
67920
0, 
6998, 
69990
0-
69990
1 

7 + sonstige Einzahlungen  

0 0 0   

   656200 Säumniszuschläge  0  0  0   

   659200 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen  0  0  0   

   699800 Einzahlungen Schwebeposten  0  0  0   

   699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen  0  0  0   

   699901 Einzahlungen AA 901  0  0  0   

66 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  0 0 0   

   661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten  0  0  0   

   669100 Sonstige Finanzeinzahlungen  0  0  0   

 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 
bis 8)  1.028.100 0 1.028.100   

70 10 Personalauszahlungen  116.600 0 116.600   

   701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  95.900  0  95.900   
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Grundstücksgesellsch. Tornesch  1. Nachtragsplan 2020 
 

08.09.2020 07:53:16 
Nutzer: 01019 Dutschke 

o:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf  5 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

   703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  20.700  0  20.700   

71 11 + Versorgungsauszahlungen  6.200 0 6.200   

   711200 Versorgungsauszahlungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  6.200  0  6.200   

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  463.800 8.200 472.000   

   721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  0  0  0   

   721101 Bauliche Unterhaltung Rathaus  93.500  0  93.500   

   721102 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 41  7.100  0  7.100   

   721103 Bauliche Unterhaltung Pinneberger Str. 50  6.300  0  6.300   

   721104 Bauliche Unterhaltung KiTa Merlinweg  28.000  0  28.000   

   721105 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 5a  16.400  0  16.400   

   721106 Pflege der Außenanlagen Rathaus  2.500  0  2.500   

   721107 Pflege der Außenanlagen KiTa Merlinweg  500  0  500   

   721108 Bauliche Unterhaltung Friedlandstr. 3  0  0  0   

   721109 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 9  10.000  0  10.000   

   721110 Bauliche Unterhaltung Willy-Meyer-Str. 2  2.100  0  2.100   

   721111 Bauliche Unterhaltung Bahnhofsplatz 2  27.900  0  27.900   

   721112 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 191 / 191a  10.300  0  10.300   

   721113 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 39  6.100  0  6.100   

   721114 Bauliche Unterhaltung Ahrenloher Str. 67  6.800  0  6.800   

   721115 Bauliche Unterhaltung Lindenweg 11  11.800  0  11.800   

   721116 Bauliche Unterhaltung KiTa Friedlandstr.  24.400  0  24.400   

   721117 Bauliche Unterhaltung KiTa Rostocker Str.  31.400  0  31.400   

   721118 Bauliche Unterhaltung KiTa Tornesch am See  30.000  0  30.000   

   721119 Pflege der Außenanlagen KiTa Friedlandstr.  0  0  0   

   721120 Pflege der Außenanlagen KiTa Rostocker Str.  0  0  0   

   721121 Pflege der Außenanlagen KiTa TaS  0  0  0   

   721122 Bauliche Unterhaltung Uetersener Str. 7  1.000  0  1.000   

   721123 Bauliche Unterhaltung Friedrichstr. 26  4.200  0  4.200   

   721124 Bauliche Unterhaltung Esinger Str. 4  5.000  0  5.000   

   723100 Mieten und Pachten  0  0  0   

   724101 Bewirtschaftung Rathaus  0  0  0   

   724102 Bewirtschaftung KiTa Merlinweg  35.800  0  35.800   

   724103 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 41  0  0  0   

   724104 Bewirtschaftung Pinneberger Str. 50  0  0  0   

   724105 Bewirtschaftung Uetersener Str. 5a  900  0  900   

   724106 Bewirtschaftung Friedlandstr. 3  0  0  0   

   724107 Bewirtschaftung Uetersener Str. 9  3.100  0  3.100   

   724108 Bewirtschaftung Willy-Meyer-Str. 2  7.500  0  7.500   

   724109 Bewirtschaftung Bahnhofsplatz 2  800  0  800   

   724110 Bewirtschaftung Ahrenloher Str. 191  0  0  0   

   724111 Bewirtschaftung Uetersener Str. 7  1.300  8.200  9.500   

   724112 Bewirtschaftung KiTa Friedlandstr.  18.000  0  18.000   

   724113 Bewirtschaftung KiTa Rostocker Str.  18.000  0  18.000   

   724114 Bewirtschaftung KiTa Tornesch am See  35.000  0  35.000   

   724115 Bewirtschaftung Friedrichstr. 26  7.000  0  7.000   

   724116 Bewirtschaftung Esinger Str. 4  7.000  0  7.000   

   726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  100  0  100   

   727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  4.000  0  4.000   

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  120.000 0 120.000   

   751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für KiTa  120.000  0  120.000   

   759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen  0  0  0   

   759900 Sonstige Finanzauszahlungen  0  0  0   

73 14 + Transferauszahlungen  0 0 0   
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6  o:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf 08.09.2020 07:53:16 
Nutzer: 01019 Dutschke 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

74, 
7792, 
79990
0, 
79990
2 

15 + sonstige Auszahlungen  

29.300 0 29.300   

   743100 Geschäftsauszahlungen  29.300  0  29.300   

   744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  0  0  0   

   745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  0  0  0   

   748900 Besondere ordentliche Auszahlungen  0  0  0   

   749110 Interim Auszahlung AA 902  0  0  0   

   799900 Allgemeine Finanzauszahlungen  0  0  0   

   799902 Auszahlungen AA 902  0  0  0   

 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 
bis 15)  735.900 8.200 744.100   

 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  292.200 -8.200 284.000   

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 
und  Investitionsförderungsmaßnahmen  191.400 0 191.400   

   681000 Investitionszuweisungen vom Bund  0  0  0   

   681100 Investitionszuweisungen vom Land  176.000  0  176.000   

   681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  15.400  0  15.400   

   681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  0  0  0   

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 
Gebäuden  0 0 0   

   682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 
Gebäuden  0  0  0   

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem 
Anlagevermögen  0 0 0   

   683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € ohne USt  0  0  0   

   683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 € ohne USt  0  0  0   

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  0 0 0   

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  0 0 0   

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0   

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  0 0 0   

689 25 + sonstige Investitionseinzahlungen  0 0 0   

 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)  191.400 0 191.400   

781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen  0 0 0   

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  0 0 0   

   782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  0  0  0   

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  0 0 0   

   783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €  0  0  0   

   783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem GWG-Vermögen  0  0  0   

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  0 0 0   

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  499.000 294.000 793.000   

   785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  499.000  294.000  793.000   

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  0 0 0   

787 33 + sonstige Investitionsauszahlungen  0 0 0   

 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)  499.000 294.000 793.000   

 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  -307.600 -294.000 -601.600   

672 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   

   672100 Einzahlungen aus femden Finanzmitteln  0  0  0   

772 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   
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Nutzer: 01019 Dutschke 

o:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf  7 

Ein- und Auszahlungsarten 

bisheriger 
Ansatz 

 
in EUR 

mehr(+) oder 
weniger (-) gegenüber 
dem bisherigen Ansatz 

in EUR 

neuer 
Ansatz 

 
in EUR 

Erläuterung2 

13 24 3 4 5 6 7 

   772100 Auszahlungen aus fremden Finnzmitteln  0  0  0   

 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln  0 0 0   

 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 
35f)  -15.400 -302.200 -317.600   

692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  499.000 0 499.000   

   692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  0  0  0   

   692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)  0  0  0   

   692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  499.000  0  499.000   

695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage 
liquider Mittel  0 0 0   

693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  0 0 0   

   693531 Aufnahme Liquiditätsdarlehen Stadt  0  0  0   

   693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)  0  0  0   

792 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  501.000 0 501.000   

   792530 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  0  0  0   

   792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)  0  0  0   

   792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)  501.000  0  501.000   

795 41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage 
liquider Mittel  0 0 0   

793 42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  0 0 0   

   793531 Tilgung Liquiditätsdarlehen Stadt  0  0  0   

   793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)  0  0  0   

 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  -2.000 0 -2.000   

 44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)  -17.400 -302.200 -319.600   

 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres  0 0 0   

 46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  0 0 0   

332 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  0 0 0   

 48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 
44 bis 47)  -17.400 -302.200 -319.600   

       

 
 
 

1 ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen 

2 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen 

3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird. 
4 laufende Nummerierung der Zeile 
5 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für allgemeine Verwaltung und Fi-
nanzen
FD Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/214

öffentlich
02.09.2020

Torsten Kopper
Sabine Werner
Christiane Dutschke

1. Nachtrag zur Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer 
Hundesteuer
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss
29.09.2020 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Hundesteuersatzung besteht in ihrer jetzigen Form seit dem 01.01.2006. Durch 
das Gerichtsurteil des VG Schleswig-Holstein vom 20. April 2020 (Az.: 4 A 260/19) 
ist eine Anpassung der Hundesteuersatzung notwendig. 

Die Hundesteuersatzung regelt in § 3 Abs. 1, dass die Steuerpflicht mit dem Monat 
entsteht, in dem ein Hund in einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen 
wird, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem er drei Monate alt wird. Darin sieht 
das Gericht einen Verstoß gegen höherrangiges Recht, denn die Norm stehe im Wi-
derspruch zu § 11 Abs. 1 Satz 2 KAG i. V. m. § 38 AO. 

Hierzu stehe die Regelung in § 3 Abs. 1 der Hundesteuersatzung im Widerspruch, 
wonach die Steuerpflicht mit dem Kalendermonat entsteht, in dem der Hund in den 
Haushalt/Wirtschaftseinheit aufgenommen wird. Sie verlagere nach Ansicht des Ge-
richtes die Entstehung des Gebührenanspruches damit in unzulässiger Weise auf 
den Zeitpunkt des Kalendermonats der Aufnahme des Hundes; zu diesem Zeitpunkt 
sei der Tatbestand, an den die Hundesteuersatzung die Steuerpflicht anknüpft, je-
denfalls noch nicht vollständig verwirklicht (z.B. Aufnahme des Hundes zum 15. ei-
nes Monats). Hier sieht das Gericht eine unzulässige Vorverlagerung der Steuer-
pflicht. 

Zusätzlich muss eine entsprechende Änderung der Regelung zur Beendigung der 
Steuerpflicht in der Hundesteuersatzung (§ 3 Abs. 3) vorgenommen werden.
Beide Änderungen haben gemein, dass sie die Monate mit den steuerauslösenden 
oder steuerbeendenden Ereignissen (Aufnahme oder Anschaffung etc.) jeweils nicht 
mitzählen. 
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Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
teilweise gegenfinanziert
vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer 
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Erträge/Aufwendungen
in EUR

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Investition/Investitionsförderung
in EUR

Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)

  Abschreibungsaufwand
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Verpflichtungsermächtigungen
  davon noch zu veranschlagen:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 ff.Folgeeinsparungen/-kosten
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) in EUR
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* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige 
Aufwendungen

Erträge*:
Aufwendungen*:
Saldo (E-A)

  davon noch zu veranschlagen:

Beschluss(empfehlung)  

Der 1. Nachtrag zur Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Hundesteuer wird 
in der anliegenden Form beschlossen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
1. Nachtrag zur Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Hundesteuer
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1. Nachtrag zur Satzung 
der Stadt Tornesch  über die 
Erhebung einer Hundesteuer 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch das 
Gesetz von 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), sowie der §§ 1, 2, 3 und 18  des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27) zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl.Schl.-H. S. 69), wird nach Beschlussfassung 
durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom 29.09.2020 folgende Satzung 
erlassen: 

 
 

 
I 

 
Die Satzung der Stadt Tornesch über die Erhebung einer Hundesteuer vom 01.01.2006 
wird geändert.  

 
§ 3 

 
Beginn und Ende der 

Steuerpflicht 
 
(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem ein 

Hund in einem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit 
dem darauffolgenden Monat des Monats, in dem er drei Monate alt wird. 

 
(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Monat, in dem der Hund abgeschafft wird, 

abhanden kommt oder eingeht. 
 

§ 13 
 

Datenschutz 
 

(1) Zur Ermittlung der Hundesteuerpflichten sowie zur Erhebung, Festsetzung und 
Vollstreckung der Hundesteuer im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist 
die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) und Abs. 3 lit. b) der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG – 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – in Verbindung mit §3 Abs. 1 des 
Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) in der 
jeweils gültigen Fassung durch die Stadt Tornesch zulässig. 
Personenbezogene Daten warden erhoben über: 
 
1. Name, Vorname, 
2. Anschrift, 
3. Geburtsdatum der Hundehalterin oder des -halters 
4. Beginn der Steuerpflicht,  
5. Bankverbindung (zur Einziehung der Steuer / Überweisung von Guthaben). 
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(2) Unabhängig von der Anmeldepflicht, ist die Stadt Tornesch berechtigt, durch Nachfrage 

bei einzelnen Einwohnerinnen und Einwohnern zu ermitteln, ob sie Halterrinnen oder 

Halter von Hunden sind. Zur Vorbereitung einer solchen Nachfrage dürfen aus dem 

Einwohnermelderegister die Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift der jeweiligen 

Personen verwendet werden. Für die Durchführung kann die Stadt Tornesch andere – 

auch private – Stellen als Auftragsnehmerin oder Auftragsnehmer im Sinn des 

Datenschutzrechtes einsetzen und ihnen die Daten gem. Satz 2 zugänglich machen.  

 

(3) Die von der Steuerabteilung gespeicherten Daten über die Hundehalterinnen und 

Hundehalter dürfen auch verwendet und an die zuständigen Stellen weitergeleitet 

werden, um aufgefundene Hunde ihren rechtsmäßigen Besitzern zuzuführen.  

 

II 

 
§ 15 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 
 
Tornesch, den 30.09.2020 
 
Stadt Tornesch  
Die Bürgermeisterin 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für allgemeine Verwaltung und Fi-
nanzen
FD Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/208

öffentlich
27.08.2020

Jörg-Andreas Rechter
Sabine Werner
Jörg-Andreas Rechter

Beratung und Beschlussfassung über die 2. Nachtragshaushalts-sat-
zung und den 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Tornesch für das 
Haushaltsjahr 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss
29.09.2020 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein hat die Gemeinde unverzüglich 
eine Nachtragssatzung zum Haushalt zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag
    entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haus-
    haltssatzung erreicht werden kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei
    einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendun-
    gen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsför-
    derungsmaßnahmen geleistet werden sollen 

oder

4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt,
    befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der 
    Stelenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzel-
nen Produktkonten, die in einem nicht unerheblichen Umfang geleistet werden müssen, ma-
chen den Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. Weiterhin macht auch die Änderung 
des Stellenplans gem. § 95 Abs. 2 Nr. 4 (Anzahl der Stellen) den Erlass einer Nachtragssat-
zung notwendig.

Gemäß § 8 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderun-
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gen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeit-
punkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

Bereits geleistete oder angeordnete über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen brauchen nicht veranschlagt werden; sie sind jedoch, soweit vorhanden, im nach-
folgenden 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 berücksichtigt worden.

Alle Teilhaushalte wurden in den betroffenen Fachausschüssen beraten und es wurde den 
einzelnen Veränderungen entsprechend zugestimmt.

Zur besseren Übersicht und Papierersparnis wurden nur die Veränderungen des 2. Nach-
tragshaushaltsplans 2020 in Form einer Excel-Tabelle dargestellt, ohne die in der Summe 
identischen (gekoppelten) Produktkonten des Finanzplans.
Die notwendigen Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten wurden innerhalb der ge-
nannten Liste direkt unterhalb des jeweiligen Kontos dargestellt.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Beschluss(empfehlung)  

Die Ratsversammlung beschließt die anliegende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und 
stimmt damit gleichzeitig den Änderungen des Haushaltes 2020 durch den 2. Nachtrags-
haushaltsplan in der vorgelegten Form zu.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

2. Nachtragshaushaltssatzung 2020
Entwurf_Gesamt_Nachtrag_2020
Stellenplanquerschnitt
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für allgemeine Verwaltung und Fi-
nanzen
FD Finanzen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/208-1

öffentlich
16.09.2020

Jörg-Andreas Rechter
Sabine Werner
Jörg-Andreas Rechter

Veränderungen gegenüber dem Entwurf der 2. Nachtragshaushalts-
satzung und den 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Tornesch für 
das Haushaltsjahr 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss
29.09.2020 Ratsversammlung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Neben den erforderlichen Korrekturen bei den Leasingkosten für die Telefonanlage machen 
auch die Veröffentlichung der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Sep-
tember 2020 (siehe Anlage) es notwendig, die Ansätze 2020 der nachfolgenden Produktkon-
ten gegenüber den Entwurf zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2020 anzupassen:

Produktkonto Bezeichnung
Nachtrag 

2020         
bisher

Nachtrag 
2020              
neu

Mehr/                
Weniger

Ansatz              
2021

Ansatz              
2022

Ansatz              
2023

111210.523200 Leasing Telefonanlage (Rathaus) 42.000 38.300 -3.700 38.300 38.300 38.300
126000.523200 Leasing Telefonanlage (Feuerwehr) 10.600 11.300 700 11.300 11.300 11.300
573820.523200 Leasing Telefonanlage (Bauhof) 1.300 1.200 -100 1.200 1.200 1.200
611000.402100 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 7.169.000 7.377.700 208.700 7.665.400 8.060.200 8.550.900
611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.229.600 1.360.500 130.900 1.332.100 1.184.100 1.212.500

Erträge 339.600,00
Aufwendungen -3.100,00
Verbesserung Nachtragshaushalt 342.700,00

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
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Beschluss(empfehlung)  

Die Ratsversammlung beschließt die anliegende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und 
stimmt damit gleichzeitig den Änderungen des Haushaltes 2020 durch den 2. Nachtrags-
haushaltsplan in der vorgelegten Form zu.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 

Ergebnisse AK „Steuerschätzung“ September 2020
2. Nachtragshaushaltssatzung 2020
Entwurf Gesamt Nachtrag 2020
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Stadt Tornesch  2020 
 

   1  

2. Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2020 

 
 

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 29.09.2020 und mit der Genehmigung 
der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
 

 § 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 

 
 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl.  

Nachträge  
gegenüber bisher nunmehr festge-

setzt auf 
 EUR 

1. im Ergebnisplan der     
Gesamtbetrag der Erträge 3.392.700  3.053.700  28.696.300  29.035.300  
Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.706.600  2.161.900  31.354.300  30.899.000  
Jahresüberschuss   0  0  
Jahresfehlbetrag   2.658.000  1.863.700  

     
2. im Finanzplan der     

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit: 

 
2.219.200  

 
3.038.100  

 
28.095.600  

 
27.276.700  

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

 
951.500 

 
2.057.300  

 
29.940.700  

 
28.834.900  

     
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit 

 
5.088.000  

 
0  

 
2.374.300  

 
7.462.300  

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionsttig-
keit und der Finanzierungstätigkeit 

 
970.900  

 
0  

 
3.835.600  

 
4.806.500  

 
 § 2 

 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher  0  EUR auf 0  EUR 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher  0  EUR auf 0  EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite (bleibt unverändert) von bisher  25.000.000  EUR auf   25.000.000  EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher  129,63  auf 122,85  

 
 § 3 

 
Bleibt unverändert 

 
 

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich. 
 
25436 Tornesch, den 30.09.2020       Stadt Tornesch 
                     Die Bürgermeisterin 
 
 
          Sabine Kählert 
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Nachtragshaushaltsplan 2020
Stadt Tornesch

-Liste der Veränderungen-

Tornesch, 17.09.2020

1 von  17

Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung                      
(incl. Leitungspositionen der Ämter)

111101 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 122.600 123.700 1.100 125.500 127.400 129.400

111101 542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände AU 24.500 24.800 300 24.500 24.500 24.500

111120 Personalamt

111120 458211
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der 
Pensionsrückstellungen ER 0 119.100 119.100 119.100 119.100 119.100

111120 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 133.900 136.900 3.000 138.900 141.100 143.200

111120 505100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften AU 0 157.300 157.300 157.300 157.300 157.300

111120 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte AU 0 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600

111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

111180 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 111.400 127.900 16.500 129.800 131.800 133.800

111200 Interner Service (Hauptamt)

111200 446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ER 100 700 600 2.200 2.200 2.200

111200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 38.000 51.000 13.000 51.800 52.500 53.300

111200 523200 Leasingkosten dienstliche Fahrzeuge inkl. E-Bike AU 1.200 2.900 1.700 1.200 1.200 1.200
111200 525100 Haltung von Fahrzeugen AU 1.300 3.300 2.000 2.200 2.200 2.200

111200 542910 Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband AU 31.000 32.400 1.400 27.100 27.100 27.100

111200 543130
Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, 
Telefonbucheinträge etc. AU 25.000 35.000 10.000 25.000 25.000 25.000

111210 Informationstechnologien

111210 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen ER 0 800 800 0 0 0

111210 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 256.400 185.400 -71.000 188.200 191.000 193.900
111210 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör AU 42.200 44.900 2.700 44.900 44.900 44.900
111210 523200 Leasing Telefonanlage AU 33.500 38.300 4.800 38.300 38.300 38.300

Erläuterung: Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019. Die Kosten des Leasing-Neuvertrages konnten im Ursprungshaushalt 2020 noch nicht berücksichtigt werden.
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Nachtragshaushaltsplan 2020
Stadt Tornesch

-Liste der Veränderungen-

Tornesch, 17.09.2020
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

111210 527110 Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte AU 27.800 367.000 339.200 232.000 70.000 70.000

111210 527151 Kosten der Internet-Nutzung AU 5.000 18.000 13.000 18.000 18.000 18.000

111210 543151
Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und 
ähnliche Kosten AU 0 300 300 0 0 0

111210 783100 IT-Fundament Hardware 1112102003 FA 0 63.500 63.500 0 0 0

111210 783100 IT-Fundament Software 1112102004 FA 0 9.000 9.000 0 0 0

111500 Bauverwaltung

111500 448500
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 
und Sondervermögen ER 46.100 0 -46.100 0 0 0

111500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 25.700 33.400 7.700 33.900 34.400 34.900

111600 Kämmerei + Controlling

111600 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 265.300 249.900 -15.400 253.700 257.400 261.300
111600 543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse AU 1.000 1.200 200 1.000 1.000 1.000

111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

111610 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen AU 0 1.400 1.400 0 0 0

111801 GLM-Rathaus

111801 441100 Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller ER 7.000 7.700 700 7.000 7.000 7.000
111801 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen AU 0 200 200 0 0 0

111802 GLM-Obdachlosenunterkünfte

111802 521150 Bauunterhaltung AU 500 8.500 8.000 500 500 500

111803 GLM-Feuerwachen

111803 521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen AU 5.000 6.600 1.600 6.500 8.100 5.600

Erläuterung:
Alle vier Jahre muss eine umfassende Blitzschutzprüfung und alle 2 Jahre eine Sichtschutzprüfung  der Blitzschutzanlage durchgeführt werden. Dieses Jahr ist die Wartung der Sanitäranlagen dazu gekommen. Wir 
hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen 
vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen.

Erläuterung: Beschluss des HA vom 24.8.2020 mit zusätzlichen Mitteln von 7.000 € zur Beschaffung von Notebooks für den Einsatz im Home-Office.

Erläuterung: Beschluss des HA vom 24.8.2020

Erläuterung: Beschluss des HA vom 24.8.2020

Erläuterung: Beschluss des HA vom 24.8.2020
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023
111803 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen AU 300 700 400 600 300 300

111804 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

111804 521151 Wartungen / technische Einrichtungen AU 13.100 13.400 300 8.500 8.000 5.300

111804 524120 Stromkosten AU 13.300 13.900 600 13.500 13.700 13.700
111804 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen AU 100 500 400 100 100 100

111805 GLM-Sporthalle JSS

111805 521151 Wartungen / technische Einrichtungen AU 5.200 7.300 2.100 5.400 5.300 5.200

111805 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen AU 200 500 300 400 200 200

111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule

111806 521151 Wartungen / technische Einrichtungen AU 6.200 8.400 2.200 18.300 6.500 5.900

111806 521155 Schadenfälle AU 500 1.300 800 500 500 500
111806 524120 Stromkosten AU 14.000 14.800 800 14.200 14.300 14.300
111806 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen AU 100 600 500 200 100 100

111807 GLM-Sporthallen FRS

111807 524120 Stromkosten AU 16.200 16.400 200 16.400 16.600 16.600

111809 GLM-POMM 91

111809 521151 Wartung / Technische Anlagen AU 3.200 4.700 1.500 4.700 7.300 3.800

Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind.  Erhöhte Anzahl 
Nachkontrollen.

Erläuterung: Die Wartung der Sanitäranlagen wurde dieses Jahr in Auftrag gegeben. Wir hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch 
Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen.

Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind.  Erhöhte Anzahl 
Nachkontrollen.

Erläuterung:
Die Wartung der Lüftungsanlage (RLT) musste auf zweimal im Jahr erhöht werden. Die Wartung der Sanitäranlagen wurde dieses Jahr in Auftrag gegeben. Wir hatten schlechte Werte in der 
Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen vorhanden, die jährlich gewartet 
werden müssen.

Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind.  Erhöhte Anzahl 
Nachkontrollen.

Erläuterung: Alle vier Jahre muss eine umfassende Blitzschutzprüfung und alle 2 Jahre eine Sichtschutzprüfung der Blitzschutzanlage durchgeführt werden, die dieses Jahr in Auftrag gegeben wurde. Für die Elektroakustische 
Anlage (ELA) und der Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) gab es bislang keine Wartungsverträge.

Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind.  Erhöhte Anzahl 
Nachkontrollen.
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

111810 GLM-Fußgängerbrücke

111810 521151 Wartung / Technische Anlagen AU 8.200 8.700 500 7.200 7.200 7.200

111811 GLM-Fahrradgarage und WC

111811 441101 Miete Fahrradboxen ER 500 1.300 800 0 0 0

111812 GLM-Bauhof

111812 521151 Wartung / Technische Anlagen AU 1.600 3.700 2.100 2.300 1.600 3.400

111812 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen AU 200 300 100 400 200 200

111813 GLM-Wohnungen

111813 441100 Mieten und Pachten ER 0 400 400 0 0 0

111813 441101 Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser ER 19.600 19.900 300 19.600 19.600 19.600
111813 441105 Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27 ER 0 12.000 12.000 0 0 0

111813 448815
Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen 
Uetersener Str. 27 ER 0 3.000 3.000 0 0 0

111820 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude

111820 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ER 0 12.000 12.000 0 0 0

111820 521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus AU 3.000 5.800 2.800 5.100 6.700 5.000

Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind.  Erhöhte Anzahl 
Nachkontrollen.

Erläuterung:
Der Ansatz für 2020 wurde auf 3.000 € gekürzt. Die gesetzliche vorgeschriebene Wartung der Lüftungsanlage beträgt allein  3.650,00 € im Jahr. Dieses Jahr ist die Wartung der Sanitäranlagen dazu gekommen. Wir 
hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der  jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen 
vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen.

Erläuterung: Durch einen Übertragungsfehler wurden zu wenig Mittel eingeworben.

Erläuterung: Es gab eine Preiserhöhung für die Wartung der Aufzüge. Die Wartung der Tauchpumpe wurde dieses Jahr in Auftrag gegeben.

Erläuterung:
Auf Grund der Auftragssituation der beauftragten Firma konnte die Leistung des E-Check nicht im Jahr 2019 ausgeführt werden und wird dieses Jahr nachgeholt. Die Wartung der Sanitäranlagen wurde dieses Jahr 
in Auftrag gegeben. Wir hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische 
Spülvorrichtungen vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen. In Zuge der Wartung mussten neue Feuerlöcher eingebaut werden, weil die anderen nicht mehr reparabel waren.
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

111820 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen AU 600 1.400 800 600 600 600

111820 524102 Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil der Stadt) AU 5.600 8.000 2.400 5.600 5.600 5.600

111820 524125 Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe AU 1.300 8.000 6.700 1.300 1.300 1.300

111825 GLM-Unbebaute Grundstücke

111825 441100 Mieten und Pachten ER 4.100 5.400 1.300 4.100 4.100 4.100

122000 Ordnungsangelegenheiten

122000 432100 Nutzungsentgelte von Obdachlosen ER 30.200 41.000 10.800 30.200 30.200 30.200

122000 432105 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen ER 10.000 14.000 4.000 10.000 10.000 10.000

122000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen ER 100 1.000 900 100 100 100
122000 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben ER 13.000 21.800 8.800 13.000 13.000 13.000

122000 456100 Bußgelder ER 8.000 6.000 -2.000 8.000 8.000 8.000

122000 523100 Mieten und Pachten AU 24.000 20.000 -4.000 24.000 24.000 24.000

122000 525100 Haltung von Fahrzeugen AU 0 100 100 0 0 0
122000 529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen AU 15.000 20.000 5.000 15.000 15.000 15.000

122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge

122050 432100 Nutzungsentgelte von Asylanten ER 449.800 550.000 100.200 449.800 449.800 449.800

Erläuterung: Aktueller Stand August: 9.741,15 €, 4 weitere Beisetzungen ohne Angehörige wurden durch die Bestatter noch nicht abgerechnet.

Erläuterung: Höhere Auslastung der Unterkünfte als geplant.

Erläuterung: Weniger Verstöße im Bereich des ruhenden Verkehrs (v.a. Pendler im Bahnhofsbereich) aufgrund der Corona-Pandemie.

Erläuterung: Umbuchung i.H.v. 6.000 € von 122050 auf 122000 erfolgt noch, zudem geringfügige Ersparnis durch Umverteilung Obdachloser, so dass keine Mietanteile für relativ teure Immobilien aus 122000 entrichtet werden.

Erläuterung:
Die Ernst-Martin-Groth-Stiftung, Herr Körner, hat mitgeteilt, dass aufgrund von stark rückläufigen Zinserträgen der Stiftung, wie auch aus den Mietausfallzeiten aufgrund von Corona, der Anteil der Stadt an den 
Bewirtschaftungskosten wesentlich höher ausfallen wird. In 2019 belief sich der von der Stadt Tornesch zu übernehmende Anteil bei der Abrechnung der Bewirtschaftskosten auf 7.553,46 €. Die Berechnung erfolgt 
auf Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der Ernst-Martin-Groth-Stiftung von 2015.

Erläuterung: Höhere Auslastung der Unterkünfte als geplant.

Erläuterung: Hochgerechneter Betrag anhand der Anordnungen mit Stand vom 10.08. (10.998,56); dieser Betrag wird von 122000.431100 umgebucht.
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

122050 448100 Erstattungen vom Land ER 0 7.000 7.000 0 0 0

122050 448150 Integrationspauschale für Flüchtlinge vom Land ER 0 40.000 40.000 0 0 0

122050 448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben ER 192.800 150.000 -42.800 192.800 192.800 192.800

122050 521156
Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für 
Asylbewerber AU 2.500 10.000 7.500 2.500 2.500 2.500

122050 523100 Mieten und Pachten AU 340.000 350.000 10.000 340.000 340.000 340.000

122050 529125 Obdachlosenunterbringung AU 40.000 30.000 -10.000 40.000 40.000 40.000

126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

126000 523102 Miete Kopierer einschl. Zubehör AU 1.600 1.200 -400 1.200 1.200 1.200
126000 523200 Leasing Telefonanlage AU 3.500 11.300 7.800 11.300 11.300 11.300

126000 681100 Investitionszuweisung nach § 23 FAG für MZF 1260002001 FE 0 13.500 13.500 0 0 0

126000 681100 Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF 1260002001 FE 0 67.500 67.500 0 0 0
126000 681100 Zuweisung nach § 23 FAG für MTW 1260002002 FE 0 10.500 10.500 0 0 0
126000 782100 Ankauf eines Grundstücks bei der Ahrenloher Feuerwehr 1260002003 FA 0 44.000 44.000 0 0 0

126000 783100 Ersatzbeschaffung TLF 1260001901 FA 524.000 513.200 -10.800 0 0 0
126000 783100 Beschaffung MZF Ahrenlohe 1260002001 FA 0 110.000 110.000 0 0 0
126000 783100 Beschaffung eines MTW für Jugendfeuerwehr 1260002002 FA 0 65.000 65.000 0 0 0

211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Erläuterung: Umbuchung von 6.000 € von 122050 auf 122000 erfolgt noch, zusätzlicher Aufwand i.H.v. 3.904 € für Anmietung eines Raumes bei der VHS zur Nutzung durch Flüchtlingskoordination

Erläuterung: Geringerer Beschaffungsbedarf für Ausstattung, da Lagerbestand ausreichend.

Erläuterung: Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019. Die Kosten des Leasing-Neuvertrages konnte im Ursprungshaushalt 2020 noch nicht berücksichtigt werden.

Erläuterung: Stand August: 3.035,38 €, weiterer Aufwand wird erwartet, da derzeit eine Überprüfung aller Unterkünfte auf bisher nicht gemeldete Schäden stattfindet.

Erläuterung: Mehrerträge bei Kto. 4321000 aufgrund von Mindererträgen bei Kto. 448810 (ausweisbare Heizkosten aufgrund des Heizkostenspiegels gedeckelt); zusätzlich höhere Nutzungsentgelte durch Neuzuweisungen von 
Flüchtlingen.

Erläuterung: Fördermittelbescheid des Landes vom 17.07.2020.

Erläuterung: Zahlungseingänge Integrationsfestbetrag und Integrationspauschale. 2. Tranche i.H.v. ca. 20.000 € wurde für Ende 2020 bereits angekündigt.

Erläuterung: Geringerer Ertrag durch Deckelung der ausweisbaren Heizkosten gem. Heizkostenspiegel bei der Erstattung durch Träger der Sozialhilfe. Hierdurch Mehrertrag in selber Höhe bei 122050.432100.

Erläuterung: Ankauf eines Grundstücks bei der Ahrenloher Feuerwehr von der Landgesellschaft S-H gemäß Beschluss des HA vom 24.8.2020
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

211000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 2.400 2.600 200 2.600 2.600 2.700
211000 543120 Gutachten Schulentwicklungsplan AU 0 15.000 15.000 0 0 0

211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

211300 448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt) ER 0 23.400 23.400 23.400 23.400 23.300

211300 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 10.600 11.600 1.000 11.900 12.200 12.500
211300 523110 Miete Kopierer AU 5.700 7.600 1.900 7.600 7.600 7.600

211300 523200 Leasing Telefonanlage AU 3.600 6.100 2.500 6.100 6.100 6.100

211300 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV AU 5.000 31.900 26.900 31.900 31.900 31.800

211300 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht AU 10.300 6.300 -4.000 10.300 10.300 10.300

211300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle AU 12.000 13.600 1.600 12.000 12.000 12.000

211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

211301 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 1.200 1.300 100 1.300 1.400 1.500

211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

211302 432100 Elternbeiträge für den Ganztag + Veranstaltungen ER 145.000 122.000 -23.000 145.000 145.000 145.000

211302 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen ER 0 51.600 51.600 0 0 0

211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

211500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen ER 0 10.400 10.400 0 0 0

Erläuterung: Vorübergehende Schließung der Schwimmhalle

Erläuterung: Anpassung an den derzeitigen Stand des Aufwandes in 2020

Erläuterung: Mindereinnahmen Elternbeiträge (Corona), siehe hierzu Erstattung vom Land  211302.448800

Erläuterung: Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019 

Erläuterung: 26.900 €  Maßnahmen aus dem Digitalpakt (Deckung über das Produktkonto 211300.448100 bei 15% Eigenanteil)
  5.000 €  Basisbudget

Erläuterung: Beschluss Ausschuss JSSKB vom 07.09.2020

Erläuterung: Höhere Kosten aufgrund eines neuen Vertrages ab 04/2020

TOP 11.1

163 von 188 der Zusammenstellung



Nachtragshaushaltsplan 2020
Stadt Tornesch

-Liste der Veränderungen-

Tornesch, 17.09.2020

8 von  17

Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

211500 448100 Erstattungen vom Land (Digitalpakt) ER 0 23.400 23.400 23.400 23.400 23.300

211500 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 5.900 6.500 600 6.700 6.900 7.000
211500 523100 Miete Kopierer AU 5.000 6.900 1.900 6.900 6.900 6.900

211500 523200 Leasing Telefonanlage AU 3.600 4.400 800 4.400 4.400 4.400

211500 527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV AU 5.000 31.900 26.900 31.900 31.900 31.800

211500 529121 Kosten für sonstige schulische Angebote AU 0 10.400 10.400 0 0 0

211500 529155 Schulveranstaltungen und Schwimmunterricht AU 14.300 11.300 -3.000 14.300 14.300 14.300

211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

211501 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 1.200 1.300 100 1.300 1.400 1.500

211501 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar AU 7.000 9.000 2.000 8.000 8.000 8.000

211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

211502 442100
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Essensgeld von 
Eltern ER 6.000 3.000 -3.000 6.000 6.000 6.000

211502 448000
Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des 
Bundes ER 500 700 200 500 500 500

211502 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 2.400 2.600 200 2.600 2.600 2.700
211502 527105 Kosten für die Mittagsverpflegung AU 6.000 1.300 -4.700 6.000 6.000 6.000

211503 Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)

Erläuterung: Zwischenzeitlich kein Essen wegen Corona

Erläuterung: Essen findet derzeit nicht statt.

Erläuterung: 26.900 €  Maßnahmen aus dem Digitalpakt (Deckung über das Produktkonto 211500.448100 bei 15% Eigenanteil)
  5.000 €  Basisbudget

Erläuterung: Kooperationspartner Sprachförder- und Integrationsvertrag

Erläuterung: Vorübergehende Schließung der Schwimmhalle

Erläuterung: Zuschuss Caritas für Sprachförder- und Integrationsvertrag

Erläuterung: Höhere Kosten aufgrund eines neuen Vertrages ab 04/2020

Erläuterung: Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019 
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

211503 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 201.000 0 -201.000 0 0 0
211503 529100 Aufwendungen an Kooperationspartner des Ganztags AU 32.500 89.000 56.500 60.000 65.000 65.000

211503 543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren AU 200 500 300 200 200 200

218200 Gemeinschaftsschulen

218200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 14.100 15.400 1.300 15.800 16.200 16.600

241000 Schülerbeförderung

241000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 2.400 2.600 200 2.600 2.600 2.700

243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

243500 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 2.400 2.600 200 2.600 2.600 2.700

243500 527110 Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg AU 8.100 10.200 2.100 8.100 8.100 8.100

243500 527150 Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten AU 2.900 800 -2.100 2.900 2.900 2.900

243600 Schulsozialarbeit

243600 448100 Erstattungen vom Land ER 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500

243600 448200 Kreiszuwendung für die Schulsozialarbeit ER 26.000 27.800 1.800 26.000 26.000 26.000

243600 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 2.400 2.600 200 2.600 2.600 2.700

252000 Stadtarchiv

252000 527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar AU 0 800 800 0 0 0

Erläuterung: Anpassung an tatsächliche Zahlungen

Erläuterung: Beschaffung eines Notebooks für die Archivarin (Festwert EDV)

Erläuterung: Die Trägerschaft des Ganztages wurde an eine Trägerin übertragen. Der Hauptausschuss hat die Umwidmung der Mittel beschlossen.

Erläuterung: Kosten haben sich durch neue Wartungsverträge verschoben und sind anzupassen.

Erläuterung: Fördermittel vom Land versehentlich nicht aus Vorjahr übernommen. FAG-Mittel sollen weiter fließen.
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

272000 Stadtbücherei

272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ER 41.400 42.100 700 41.400 41.400 41.400
272000 442100 Erträge aus Veranstaltungen ER 1.000 5.000 4.000 1.000 1.000 1.000

272000 442105 Erträge aus dem Verkauf von Getränken ER 1.600 1.000 -600 1.600 1.600 1.600

272000 446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle ER 0 1.400 1.400 0 0 0

272000 448800 Ersätze ER 500 100 -400 500 500 500
272000 456100 Bußgelder ER 300 100 -200 300 300 300

272000 456200 Säumniszuschläge/ Stundungszinsen ER 3.200 2.000 -1.200 3.200 3.200 3.200

272000 523100 Miete Kopierer AU 5.400 5.800 400 5.800 5.800 5.800

272000 527100 Verbrauchsmittel Getränkeautomat AU 500 300 -200 500 500 500

272000 681800 Zuweisung vom Land für Digitalisierungsmaßnahmen 2720002001 FE 0 71.300 71.300 0 0 0

272000 783100 Digitalisierungsmaßnahmen 2720002001 FA 0 79.300 79.300 0 0 0

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern

281000 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern AU 1.000 2.200 1.200 1.000 1.000 1.000

365000 Tageseinrichtungen für Kinder

365000 413000 Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze ER 250.000 420.000 170.000 0 0 0

365000 448100 Erstattungen vom Land ER 0 365.900 365.900 0 0 0

Erläuterung: Elternausfälle zur Erstattung durch das Land wegen Corona

Erläuterung: Investive Auszahlung zur Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen gemäß Förderprogramm (Siehe hierzu 272000.681800).

Erläuterung: VHS-Frauengeschichtswerkstatt für das Projekt "Mode im Wandel der Zeit" gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung vom 08.06.2020.

Erläuterung: Anpassung wegen Verschiebung KiTa-Reform (ganzjährige Förderung)

Erläuterung: Höhere Kosten aufgrund eines neuen Vertrages ab 04/2020

Erläuterung: Geringerer Verbrauch wegen Corona

Erläuterung: Fördermittel  vom Land für die Digitalisierungsmaßnahmen in der Bücherei (Förderbescheid steht noch aus).

Erläuterung: Anpassung an die tatsächlich eingegangenen Zahlungen

Erläuterung: Wurden wegen der Schließung der Bücherei ausgesetzt

Erläuterung: Gebühren wurden wegen der Schließung der Bücherei ausgesetzt.

Erläuterung: Weniger Einnahmen wegen Corona

TOP 11.1

166 von 188 der Zusammenstellung



Nachtragshaushaltsplan 2020
Stadt Tornesch

-Liste der Veränderungen-

Tornesch, 17.09.2020

11 von  17

Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023
365000 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV ER 20.000 35.000 15.000 0 0 0

365000 448204 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Merlinweg" ER 317.200 0 -317.200 761.300 761.300 761.300

365000 448205 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa "Lüttkamp" ER 355.400 0 -355.400 853.100 853.100 853.100

365000 448206
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Ev.-Luth.-KiTa 
Wachsbleicherweg ER 302.400 0 -302.400 598.800 598.800 598.800

365000 448207
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für DRK-KiTa 
Friedlandstraße ER 314.200 0 -314.200 754.000 754.000 754.000

365000 448208
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für WABE-KiTa 
Pommernstraße ER 562.500 0 -562.500 962.500 962.500 962.500

365000 448209
Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für AWO-KiTa 
"Seepferdchen" ER 303.300 0 -303.300 728.100 728.100 728.100

365000 448210 Förderbeitrag (SQKM) vom Kreis für Bauernhof-KiTa ER 52.500 0 -52.500 126.000 126.000 126.000

365000 531201
Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro 
betreutes Kind in KiTa´s AU 1.191.700 0 -1.191.700 2.456.200 2.456.200 2.456.200

365000 531202
Finanzierungsanteil der Wohnsitzgemeinde an den Kreis pro 
betreutes Kind in auswärtigen KiTa-Einrichtungen AU 50.300 0 -50.300 120.600 120.600 120.600

365000 531203
Finanzierungsanteil der Wohn- sitzgemeinde an den Kreis 
pro betreutes Kind in Tagespflege AU 202.400 0 -202.400 485.700 485.700 485.700

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021

Erläuterung: Anpassung wegen Verschiebung KiTa-Reform (ganzjährige Förderung)

Erläuterung: Entfällt 2020 Verschiebung KiTa-Reform auf Januar 2021
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Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

365000 531861 AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung AU 736.300 716.200 -20.100 1.106.000 1.106.000 1.106.000

365000 531862 AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung AU 734.200 709.100 -25.100 1.033.000 1.033.000 1.033.000

365000 531864 Ev.Kirche KiTa Wachsbleicherweg -Unterschussabdeckung AU 461.200 504.700 43.500 493.000 493.000 493.000

365000 531865 DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung AU 732.400 768.200 35.800 810.000 810.000 810.000

365000 531866 Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung AU 611.700 579.500 -32.200 600.000 600.000 600.000

365000 531867 AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung AU 708.100 644.300 -63.800 1.020.000 1.020.000 1.020.000

365000 531868 Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung AU 66.400 76.200 9.800 66.400 66.400 66.400

365000 545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder AU 35.000 80.000 45.000 0 0 0

365000 681100
Investitionszuschuss für Neugestaltung Außengelände incl. 
Spielgeräte 3650001801 FE 0 37.400 37.400 0 0 0

365000 681100 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp 3650001803 FE 0 25.500 25.500 0 0 0

365000 681100
Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa 
Merlinweg 3650001804 FE 0 11.700 11.700 0 0 0

365000 781800 Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände Lüttkamp 3650001803 FA 0 15.900 15.900 0 0 0

365000 781800
Investitionszuschuss zur Sanierung Außengelände KiTa 
Merlinweg 3650001804 FA 0 3.100 3.100 0 0 0

Erläuterung: Finanziert über die Investitionszuschüsse bei Konto 365000.681800

Erläuterung: Prognose Sachkosten abzügl. voraussichtl.  Einnahmen 04 bis 12/2020 ; inkl. 3-monatige Beitragsausfälle (Corona)

Erläuterung: Prognose für ganzjährige Übernahme 2020

Erläuterung: Finanziert über die Investitionszuschüsse bei Konto 365000.681800

Erläuterung: Basis: HH-Plan DRK  24.04.19 zzgl. Prognose Minderein. EB 2. HJ wg. "Deckel" / +3-mon. Beitragsfreiheit (Corona)

Erläuterung: Basis: Plan Wabe vom 22.07.2019 zzgl. Prognose Minderein. EB 2. HJ wg. "Deckel" /+ 3-mo. Beitragsfreiheit (Corona)

Erläuterung: Anpassung HH-Plan durch Träger wegen Verschiebung KiTa-Reform / +3-monatige Beitragsbefr. (Corona)

Erläuterung: Anpassung Haushaltsplan  durch Träger wegen Verschiebung KiTa-Reform / + 3-monatige Beitragsausfälle (Corona)

Erläuterung: Anpassung Haushaltsplan  durch Träger wegen Verschiebung KiTa-Reform / + 3-monatige Beitragsausfälle (Corona)

Erläuterung: Basis: HH-Plan Kirche 26.07.19 zzgl. Prognose Minderein. EB 2. HJ wg. "Deckel" /+ 3-mo. Beitragsfreiheit (Corona)
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Mehr/                  
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Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023

365910 Betreuungsklasse FRS

365910 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen ER 0 61.500 61.500 0 0 0

365910 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte AU 2.400 2.600 200 2.600 2.600 2.700

365910 531872
Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb 
der Betreuungsklasse AU 5.200 66.800 61.600 0 0 0

365910 531875
Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. 
Betreuungsklasse AU 22.200 11.800 -10.400 0 0 0

366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"

366300 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 232.700 199.700 -33.000 202.700 205.800 208.900
366300 523200 Leasing Telefonanlage AU 300 3.000 2.700 3.000 3.000 3.000

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511000 543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne AU 165.000 130.000 -35.000 100.000 100.000 100.000

537000 Abfallbeseitigung

537000 543100 Geschäftsaufwendungen AU 100 800 700 100 100 100

541000 Gemeindestraßen

541000 448810 Ersätze ER 500 1.100 600 500 500 500

541000 522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen AU 30.000 40.000 10.000 30.000 30.000 30.000

541000 522150
Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. 
Firmen AU 15.000 79.000 64.000 300.000 300.000 300.000

Erläuterung: Die eingeplanten Mittel sind für die vorliegenden Schäden nicht auskömmlich gewesen.

Erläuterung: Keine Berechnung für die Zeit des coronabedingten Lock-Downs

Erläuterung: Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019 

Erläuterung: Veränderte Zuordnung einer Position (Freiraumplanung Tornesch am See  wird nun der Erschließung B97 (541130  090200) zugeordnet = - 40.000 €) und den Mehrbedarf von 5.000 € bei den Planungskosten zu B-
Plan 47, 3.Änderung.

Erläuterung: Erstattung Elternentgelte vom Land für coronabedingten Lock-Down, die durchgeleitet wurden

Erläuterung: Erstattung Elternentgelte vom Land für coronabedingten Lock-Down, die durchgeleitet wurden.
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2021
Planung                       

2022
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2023

541000 522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien AU 30.000 35.000 5.000 30.000 30.000 30.000

541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege AU 43.000 48.000 5.000 100.000 100.000 100.000

541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"

541130 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ER 0 1.038.400 1.038.400 0 0 0

541130 571100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachanlagen AU 8.900 494.000 485.100 8.900 8.900 8.900

541130 688100 Beiträge aus Erschließungs-/Ablösungsverträgen 5411301401 FE 1.000.000 4.700.000 3.700.000 0 0 0
541130 785200 Straßenbau Schäferweg 5411302001 FA 0 140.000 140.000 0 0 0

541130 785200 Rückbau Ohlenhoff und Verlegung 5411302002 FA 0 350.000 350.000 0 0 0

541130 785200 Ausbau Baumschulenweg 5411302003 FA 0 100.000 100.000 0 525.000 525.000

555000 Wirtschaftswege

555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen AU 350.000 335.000 -15.000 200.000 200.000 200.000

561000 Aufgaben des Umweltschutzes

561000 543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften AU 500 1.000 500 500 500 500

573820 Servicebetrieb Bauhof

573820 454200
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € ER 100 500 400 100 100 100

Erläuterung: Planungskosten für die Vorplanung 2020/2021 und Umsetzung 2022/2023

Erläuterung: Konkrete Kostenberechnung für Maßnahmen

Erläuterung: Überarbeitung Glensanda Lindenweg zwingend erforderlich

Erläuterung: Beschluss Bau- und Planungsausschuss vom 22.06.2020 (Vorplanung und Ausschreibung 2020, Umsetzung 2021)

Erläuterung: Beschluss B-Plan 97 (Vorplanung und Umsetzung in 2020)

Erläuterung: Diverse Trummen akut / Buskehre Versackung akut / Bockhorn / Pinnauring / Uetersener Str. / Markierung / Unvorhersehbares

Erläuterung: Erhöhte Anzahl an zu beseitigenden Gefahrenstellen durch den Bauhof

Erläuterung: Bruttoveranschlagung, davon sind Grundstücke mit einem Anschaffungswert von 485.064,04 € bereits im Anlagevermögen der Stadt enthalten und werden unter Produktkonto 541130.571100 entsprechend 
abgeschrieben.
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2022
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2023

573820 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 904.900 912.600 7.700 926.300 940.200 954.300
573820 523200 Leasing Telefonanlage AU 1.300 1.200 -100 1.200 1.200 1.200
573820 525120 Fahrzeuge Reparaturkosten AU 37.500 47.500 10.000 37.500 37.500 37.500

573820 525130 Fahrzeuge Versicherung + Steuern AU 6.000 7.400 1.400 6.000 6.000 6.000

573820 526100
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 
Ausrüstungsgegenstände AU 7.000 8.000 1.000 7.000 7.000 7.000

573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst

573850 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer AU 802.900 799.100 -3.800 811.100 823.300 835.600
573850 524105 Reinigungsmittel AU 48.100 53.100 5.000 49.500 51.000 52.500

573850 524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen AU 5.000 15.700 10.700 43.000 43.000 5.600

573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99

573910 441100 Erträge aus Mieten und Pachten ER 0 1.500 1.500 0 0 0
573910 523100 Mieten und Pachten AU 7.000 14.600 7.600 0 0 0

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

611000 401100 Grundsteuer A ER 53.600 56.500 2.900 53.600 53.600 53.600
611000 401200 Grundsteuer B ER 2.510.000 2.557.800 47.800 2.530.000 2.550.000 2.550.000
611000 401300 Gewerbesteuer ER 6.000.000 6.980.000 980.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ER 8.054.600 7.377.700 -676.900 7.665.400 8.060.200 8.550.900

611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ER 1.121.400 1.360.500 239.100 1.332.100 1.184.100 1.212.500

611000 403100 Sonstige Vergnügungssteuer ER 240.000 200.000 -40.000 240.000 240.000 240.000
611000 403200 Hundesteuer ER 48.000 49.700 1.700 48.000 48.000 48.000

611000 405100
Leistungen nach der Neuregelung des Familien-
leistungsausgleichs (Sonderausgleich nach § 25 FAG) ER 784.000 774.000 -10.000 0 0 0

611000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land ER 1.429.700 1.436.400 6.700 1.429.700 1.429.700 1.429.700
611000 413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ -verbänden ER 210.400 212.500 2.100 218.700 223.100 223.100

Erläuterung: Erhöhter Verbrauch durch Corona. Bisherige Coronarechnungen ca. 7.900,- Euro. Da einige Corona Maßnahmen weiterhin bestehen und wir auch noch ein paar Monate vor uns haben, sollte der  Ansatz auf 53.100 
Euro erhöht werden. 

Erläuterung: Zum 01.10.20 erfolgt die Fremdvergabe der JSS. Die Vergabe ist noch nicht geschehen. Die Angebote liegen vor und zum Planen wurde der Jahresbetrag von 43.000 Euro genommen. Dieser resultiert aus den 
Angeboten die auf den Plätzen 1-4 sind. Für ein Quartal sind es dann Kosten von ca. 10.700 Euro, die somit für den Nachtrag zu berücksichtigen sind. Gleichzeitig wurden die  Ansätze für ´21 und ´22 erhöht. 

Erläuterung: Erhöhte Reparaturkosten, Fahrzeugersatz ausstehend

Erläuterung: Nochmals geänderter Ertrag aufgrund des Ergebnisses des AK Steuerschätzung vom September 2020 (siehe beigefügte Anlage des SHGT)

Erläuterung: Nochmals geänderter Ertrag aufgrund des Ergebnisses des AK Steuerschätzung vom September 2020 (siehe beigefügte Anlage des SHGT)
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Produkt Konto Bezeichnung Invest.-
Maßnahme KT Ansatz Nachtrag                      

2020
Mehr/                  

Weniger
Planung                   

2021
Planung                       

2022
Planung                         

2023
611000 534100 Gewerbesteuerumlage AU 538.500 626.500 88.000 538.500 538.500 538.500
611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ -verbände AU 6.269.800 6.142.600 -127.200 6.269.800 6.269.800 6.269.800
611000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen AU 0 5.100 5.100 0 0 0

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000 461700 Zinserträge von Kreditinstituten ER 200 10.200 10.000 200 200 200
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute AU 339.500 323.500 -16.000 340.000 334.900 317.900

612000 551750
Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende 
Konten AU 50.000 30.000 -20.000 50.000 50.000 50.000

612000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen FE 22.600 134.400 111.800 23.000 23.400 23.800

612000 792735
Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und 
mehr FA 696.900 698.800 1.900 741.900 685.500 671.600

Veränderungen Nachtrag 2020
Summe Erträge (Ergebnisplan) ER 23.936.800 24.275.800 339.000 25.439.800 25.711.000 26.229.900
Summe Aufwendungen (Ergebnisplan) AU 17.497.400 17.042.100 -455.300 20.560.700 20.436.600 20.419.500
Saldo 6.439.400 7.233.700 794.300 4.879.100 5.274.400 5.810.400

FE 1.022.600 5.071.800 4.049.200 23.000 23.400 23.800
FA 1.220.900 2.191.800 970.900 741.900 1.210.500 1.196.600

Ergebnisplan Nachtrag (Gesamt)

Summe Erträge ER 32.749.000 33.088.000 339.000 34.217.100 34.532.100 34.972.700
Summe Aufwendungen AU 35.407.000 34.951.700 -455.300 38.418.300 38.265.200 38.344.100
Fehlbetrag -2.658.000 -1.863.700 794.300 -4.201.200 -3.733.100 -3.371.400

Finanzplan Nachtrag (Gesamt)

Summe Einzahlungen FE 30.469.900 34.739.000 4.269.100 29.779.700 30.038.200 30.397.700
Summe Auszahlungen FA 33.779.300 33.641.400 -137.900 33.831.300 34.122.500 34.173.300

Saldo -3.309.400 1.097.600 4.407.000 -4.051.600 -4.084.300 -3.775.600

Festgestellt:

Summe Einzahlungen Investitionen (Finanzplan)
Summe Auszahlungen Investitionen (Finanzplan)

Erläuterung: Sondertilgung des FCU durch den nachträglich gewährten Zuschuss vom Kreis Pinneberg
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Bankverbindung:  Förde Sparkasse  Kto.: 17 33 85  BLZ.: 210 501 70 
IBAN DE71 2105 0170 0000 1733 85 – BIC NOLADE21KIE 

info 32420 Ergebnisse des AK Steuerschätzungen Sept 2020.docx 

  
S.-H. Gemeindetag  Reventlouallee 6  24105 Kiel  24105 Kiel, 16.09.2020 

Empfänger   

der SHGT – info – intern Reventlouallee 6/ II. Stock 

- Ämter  Haus der kommunalen Selbstverwaltung 

- Gemeinden Telefon: 0431 570050-50 

- Zweckverbände  Telefax: 0431 570050-54 

im Verbandsbereich des SHGT E-Mail: info@shgt.de 

 Internet: www.shgt.de 

 
 Aktenzeichen: 22.00.15 Ni/Pe 

 Zuständig: Herr Nielsen 

 Telefon/Durchwahl: 67 

 

SHGT - info - intern Nr. 324/20 

Ergebnisse des AK „Steuerschätzungen“ 

vom September 2020 

 
Nachfolgend informieren wir über die Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises 
„Steuerschätzungen“. Gestern hat Finanzministerin Heinold die kommunalen Lan-
desverbände über die für das Land Schleswig-Holstein regionalisierten Ergebnisse 
dieser Steuerschätzung informiert. Der Arbeitskreis schätzte die Steuereinnahmen 
für die Jahre 2020 bis 2024. Die Sonder-Steuerschätzung fand vom 8. bis 10. Sep-
tember 2020 als Videokonferenz statt. 
 
Allgemeines 
 
Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen werden die Steuereinnahmen 
aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr dramatisch auf 
insgesamt 717,7 Mrd. Euro einbrechen, das ist ein Minus von 98,7 Mrd. Euro im Ver-
gleich zur Herbst-Steuerschätzung. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steuer-
aufkommen insgesamt um über 345 Mrd. Euro geringer als im vergangenen Jahr 
noch angenommen aus. Im Vergleich zur diesjährigen Frühjahrs-Schätzung fällt das 
Ergebnis für dieses Jahr nur minimal schlechter aus (-0,1 Mrd. Euro), was darauf zu-
rückzuführen ist, dass sich die beschlossenen konjunkturpolitischen Maßnahmen (-
25,5 Mrd. Euro (u.a. rund 20 Mrd. Euro Mehrwertsteuersenkung und rund 4 Mrd. Eu-
ro Kinderbonus) und die in der Folge bessere wirtschaftliche Entwicklung als noch im 
Frühjahr angenommen (+25,5 Mrd. Euro) nahezu ausgleichen. Auch aufgrund der 
steuerlichen Maßnahmen fallen die Steuereinnahmen im kommenden Jahr um 19,6 
Mrd. Euro allerdings nochmals deutlich niedriger als im Mai prognostiziert aus (772,9 
Mrd. Euro statt 792,5 Mrd. Euro). 
 
Die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt nur noch mit ei-
nem Steueraufkommen in Höhe von 103,5 Mrd. Euro rechnen können. Das Ergebnis 

- 
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fällt damit voraussichtlich leicht besser als im Frühjahr geschätzt aus, dafür zieht sich 
die Erholung aber länger. So fällt im kommenden Jahr die Gegenbewegung auf 
113,0 Mrd. Euro um 2,4 Mrd. Euro schwächer aus. Für die Jahre 2022 (116,3 Mrd. 
Euro), 2023 (121,4 Mrd. Euro) und 2024 (127,6 Mrd. Euro) werden steigende ge-
meindliche Steuereinnahmen prognostiziert. Im Vergleich zur Herbst-Schätzung fal-
len die gemeindlichen Steuereinnahmen insgesamt um 49,1 Mrd. Euro geringer aus. 
Dies sind nochmals 3,3 Mrd. Euro mehr als im Mai geschätzt.  
 
Die Gewerbesteuer (brutto) bricht um 23,8 Prozent ein. Für das kommende Jahr 
wird ein Anstieg um 17,9 Prozent erwartet (Mai-Prognose +23,6 %). Erst zum Ende 
des Prognosezeitraums im Jahr 2024 wird das Niveau von 2019 wieder vollständig 
erreicht sein. Das Gewerbesteueraufkommen (netto) wird in diesem Jahr auf 38,55 
Mrd. Euro zurückgehen.  
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht in diesem Jahr voraussichtlich 
auf 39,9 Mrd. Euro zurück und zieht in den kommenden Jahren nach der aktuellen 
Prognose wieder an, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,8 Mrd. Euro das 2019er-
Niveau wieder übertroffen wird. 
 
Die Entwicklung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist positiv, aber vor allem 
auf befristete Maßnahmen zurückzuführen, wo die Umsatzsteuer als Transferweg 
auserkoren wurde. Dies erklärt auch weshalb das voraussichtliche Ergebnis mit 9,0 
Mrd. Euro in diesem Jahr besser als in 2019 (8,3 Mrd. Euro) und im Frühjahr ange-
nommen (7,5 Mrd. Euro) ausfallen wird. 
 
Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für dieses Jahr wie 
im Frühjahr von einer Steigerung um 0,9 Prozent auf rund 14,16 Mrd. Euro aus. Für 
die kommenden Jahre wird die gleiche Wachstumsrate von 0,9 Prozent angenom-
men. Hingewiesen sei darauf, dass die Schätzung der Grundsteuer unter der An-
nahme erfolgte, dass der Gesetzgeber die vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil 
vom 10. April 2018 gesetzten Fristen zur Neuregelung ausschöpft. 
 
Eine im Verhältnis deutliche Anpassung hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen bei 
den sonstigen Gemeindesteuern vorgenommen, da die negativen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf die Vergnügungs- und Übernachtungsteuer bei der Mai-
Schätzung noch nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt wurden.  
 
Die reguläre Herbst-Sitzung wird voraussichtlich vom 10. bis 12. November 2020 
stattfinden. Die Frühjahrs-Steuerschätzung ist für den 10 bis 12. Mai 2021 angesetzt. 
 
1. Grundannahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung 
 
Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte einer Projektion der 
Bundesregierung vom 1. September 2020 zugrunde. 
Für das Jahr 2020 wird mit einem drastischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 
von real (preisbereinigt) 5,8 v.H. gerechnet. Für das kommende Jahr 2021 wird dann 
eine deutliche Erholung der Wirtschaftsleistung um 4,4 v.H. erwartet. Im anschlie-
ßenden mittelfristigen Projektionszeitraum bis 2024 wird mit einer Wachstumsrate 
von jährlich 1,5 v.H. gerechnet. 
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Grundlage dafür sind folgende Rahmenbedingungen: 
 
Die deutsche Wirtschaft befindet sich auf Grund der Corona-Pandemie in der 
schwersten Rezession seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Lockdown von Mitte März bis Anfang Mai führte zu Rückgängen der Wirtschaftsleis-
tung um 2 v.H. im ersten und um 9,7 v.H. im zweiten Quartal. Nach dem drastischen 
Einbruch im Lockdown-Monat April hat sich die Wirtschaft in den Folgemonaten je-
doch rasch erholt. 
Vom Außenhandel gehen im laufenden Jahr negative Impulse aus. In Anlehnung an 
die Prognosen internationaler Organisationen ist unterstellt, dass das Wachstum des 
Welthandels im laufenden Jahr einbricht. Dementsprechend dürften auch die deut-
schen Exporte deutlich sinken. 
Der Lockdown hat auch die Konsummöglichkeiten der privaten Haushalte stark ein-
geschränkt. In der Folge stieg die Sparquote im zweiten Quartal spürbar an. Im wei-
teren Jahresverlauf geht die Bundesregierung von einer Normalisierung aus, die mit 
einer Ausweitung des privaten Konsums einhergeht. Die Senkung der Mehrwertsteu-
er und der Kinderbonus sollen hier zusätzliche Impulse geben. 
Die Verbraucherpreise werden im Jahr 2020 vor allem aufgrund niedrigerer Preise 
für Energie sowie der temporären Senkung der Mehrwertsteuer lediglich um 0,6 v.H. 
zunehmen. Für das nächste Jahr wird nach Auslaufen dieser beiden Effekte mit ei-
nem wieder höheren Anstieg der Verbraucherpreise um 1,3 v.H. gerechnet. 
 
Der Arbeitsmarkt wurde durch die Corona-Krise insbesondere in den Monaten März 
bis Mai hart getroffen. Am aktuellen Rand zeichnet sich eine Erholung ab, die sich im 
weiteren Jahresverlauf fortsetzen dürfte. Insgesamt rechnet die Bundesregierung im 
laufenden Jahr mit einem Rückgang der Erwerbstätigkeit um 380.000 Personen, wo-
bei kurzfristig angelegte Beschäftigungsverhältnisse und Minijobs vom Rückgang 
überproportional betroffen sind. Im kommenden Jahr wird mit einem Beschäftigungs-
aufbau um 190.000 Personen gerechnet. 
Die Zahl der registrierten Arbeitslosen dürfte im Jahresdurchschnitt 2020 um 425.000 
auf rd. 2,7 Mio. Personen zunehmen (AL-Quote 5,9 v.H.), im kommenden Jahr rech-
net die Bundesregierung mit einem Rückgang um 110.000 auf rd. 2,6 Mio. Personen 
(AL-Quote 5,7 v.H.). Die Kurzarbeit stabilisiert den Arbeitsmarkt, im Jahresdurch-
schnitt wird mit 2,5 Mio. Kurzarbeitern gerechnet (Maximum 5,9 Mio. Personen). 
 
Eine Zusammenfassung ausgewählter gesamtwirtschaftlicher Eckwerte ist in der 
ANLAGE 1 enthalten. 
 
Nach Einschätzung der Bundesregierung stellt diese Projektion den aus heutiger 
Sicht wahrscheinlichsten Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung für Deutschland 
dar. Dabei wird nicht von weiteren Corona-Pandemiewellen ausgegangen, die einen 
erneuten nationalen Lockdown erfordern. Gleichzeitig wird auch nicht damit gerech-
net, dass ein wirksames Medikament oder eine Impfung gegen Sars-CoV2 dazu 
führt, dass das Virus keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Wirtschaft haben 
wird. 
Weiterhin besteht das Risiko, dass Unternehmen trotz der in vielen Ländern ergriffe-
nen Stützungsmaßnahmen in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Auch die Risiken, 
die aus der globalen Konjunktur erwachsen, einschließlich der Risiken für die Stabili-
tät der globalen Finanzmärkte, haben sich im Zuge der Corona-Krise weiter erhöht. 
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2. Schätzergebnis 
 
Grundlage der Schätzung war das geltende Steuerrecht. 
 
2.1 Schätzergebnis bundesweit 
 
Die Steuerschätzung hat im Vergleich zur Schätzung vom Oktober 2019 bundesweit 
zu einer drastischen Abnahme der Einnahmeerwartungen um rd. 345 Mrd. Euro im 
Zeitraum von 2020 bis 2024 geführt:  
 

- 98,6 Mrd. Euro in 2020  
- 72,3 Mrd. Euro in 2021  
- 64,6 Mrd. Euro in 2022  
- 58,2 Mrd. Euro in 2023  
- 51,7 Mrd. Euro in 2024.  

 
Eine Übersicht über die Verteilung der Steuereinnahmen auf Bund, Länder, Gemein-
den und die EU mit einem Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung ist in ANLAGE 2 
enthalten. 
 
2.2 Regionalisiertes Schätzergebnis für Schleswig-Holstein 
 
2.2.1 Auswirkungen auf das Land 
 
Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus 
dem Steueraufkommen und den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) sowie den 
Kfz-Steuer-Ersatzleistungen des Bundes bis 2024 voraussichtlich wie folgt entwi-
ckeln: 
 

 
Für das Jahr 2020 wird ein Aufkommen von rd. 9,95 Mrd. Euro erwartet. Es sinkt ge-
genüber dem Ist 2019 um rd. 0,8 Mrd. Euro. Gegenüber dem Haushalt 2020 ist dies 
sogar eine Abnahme der Einnahmen um rd. 1 Mrd. Euro. 
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Im Jahr 2021 werden Einnahmen in Höhe von rd. 10,6 Mrd. Euro erwartet. Gegen-
über den Eckwerten (Basis Oktober-Schätzung 2019) bedeutet dies einen Rückgang 
um rd. 0,8 Mrd. Euro. Im Vergleich mit den Eckwerten soll das Aufkommen dann in 
den Jahren 2022 bis 2024 jeweils um rd. 0,7, 0,6 und 0,5 Mrd. Euro sinken. 
Das Gesamteinnahmeniveau wird im Jahr 2024 bei rd. 12,1 Mrd. Euro liegen. 
 
Die Kommunen werden über den kommunalen Finanzausgleich (KFA) an den rele-
vanten Mindereinnahmen des Landes in Höhe des Verbundsatzes von zurzeit 17,83 
v.H. beteiligt. 
Ab dem Jahr 2021 wird der Verbundsatz voraussichtlich angehoben (vgl. LT-Drs. 
19/2119, Entwurf eines Gesetzes zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kom-
munalen Finanzausgleichs; Verbundsatz 2021: 18,07 v.H., 2022: 18,12 v.H., 2023: 
18,17 v.H., 2024: 18,22 v.H.). 
 
Ein Gesamtüberblick der Ergebnisse ist in ANLAGE 3 enthalten. 
 
2.2.2 Auswirkungen auf die Kommunen 
 
Auch für die Einnahmen der Kommunen wird für den Zeitraum bis zum Jahr 2024 ein 
drastischer Rückgang gegenüber den Erwartungen der Oktober-Steuerschätzung 
prognostiziert. 
 

 
 
Für das Jahr 2020 wird in Schleswig-Holstein ein Gesamtaufkommen von rd. 5 Mrd. 
Euro erwartet. Es sinkt damit gegenüber dem Ist 2019 um rd. 340 Mio. Euro. Gegen-
über Ergebnissen der Oktober-Schätzung ist dies eine Abnahme um rd. 559 Mio. 
Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der negative Abrechnungsbetrag für den 
KFA 2020 i.H.v. voraussichtlich rd. 184 Mio. Euro nach geltendem Recht erst in 2022 
einzubeziehen ist. 
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Auch in den kommenden Jahren wird mit einem Rückgang der erwarteten Einnah-
men gegenüber der Oktober-Schätzung von rd. 301 Mio. Euro in 2021, rd. 292 Mio. 
Euro in 2022, rd. 255 Mio. Euro in 2023 und rd. 185 Mio. Euro in 2024 gerechnet. 
Das Gesamteinnahmeniveau wird im Jahr 2024 bei rd. 6,1 Mrd. Euro liegen. 
 
Bei den originären Steuereinnahmen der Kommunen wird für das Jahr 2020 ein Auf-
kommen von rd. 3,3 Mrd. Euro geschätzt. Gegenüber dem Ist 2019 soll es damit um 
rd. 235 Mio. Euro zurückgehen. Im Vergleich zur Oktober-Schätzung ist dies eine 
Abnahme von rd. 375 Mio. Euro. 
Jeweils gegenüber der Oktober-Schätzung wird dann für 2021 ein Rückgang von rd. 
232 Mio. Euro, 2022 rd. 252 Mio. Euro, 2023 rd. 227 Mio. Euro und 2024 rd. 166 Mio. 
Euro erwartet. 
 
Ein Gesamtüberblick der Ergebnisse ist in ANLAGE 4 enthalten. 
 
Die Kommunalen Landesverbände haben anlässlich der September Steuerschät-
zung eine Pressemitteilung herausgegeben (siehe hierzu Info-intern Nr. 323/20). 
 
 
 

- Ende info - intern Nr. 324/20 
 
 

Anlagen 1-4 
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Stellenplanquerschnitt - Nachtrag 2020.xlsx Querschnitt

Im Querschnitt erfolgt die Darstellung der Planstellen, wie sie tatsächlich besetzt und nicht bewertet sind. Seite 1 von 1

A. Verwaltung 16 15 14 13 12 11 10 9 Zus. 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 Zus.

Verwaltungsleitung | BdB+EDV 1,00  - - 1,00  1,00   1,00  1,00   - 5,00     - 1,00  0,51   2,00     2,00      4,00     0,98     - 2,00   - - - - - - 12,49     17,49     
Amt für allgemeine Verwaltung und 
Finanzen | Amt 12 - - - 1,00  - - - 1,00   2,00     - 1,00  1,50   - - 0,50     1,00     4,73     - 1,00       - - - - - 9,73       11,73     

Amt für Bürgerbelange | Amt 13 - - - 1,00  1,88   - - 1,00   3,88     - - 1,00   - - 4,55     4,05     1,00     1,77   1,28       0,64       - 0,90    - - 15,19     19,07     
Amt für Bauen, Planung und 
Umwelt | Amt 14 - - - 1,00  - - - - 1,00     - 2,72  1,82   - 1,77      1,00     1,29     2,38     - - 0,20       - - - - 11,18     12,18     

Summe A 1,00  -     -     4,00  2,88   1,00  1,00   2,00   11,88   -     4,72  4,83   2,00     3,77      10,05   7,32     8,11     3,77   2,28      0,84      -     0,90    -        -     48,59     60,47     
Vorjahr 1,00  -     -     4,00  2,80   1,00  1,00   2,00   11,80   -     4,72  4,83   2,00     2,77      9,05     9,32     6,45     4,41   2,92      0,84      -     0,90    -        -     48,21     60,01     
weniger -     -     -     -     -     -     -      -     -        -     -     -     -        -         -        2,00     -        0,64   0,64      -         -     -       -        -     -          -          
mehr -     -     -     -     0,08   -     -      -     0,08     -     -     -     -        1,00      1,00     -        1,66     -      -         -         -     -       -        -     0,38       0,46       

B. Einrichtungen und Betriebe
Allg. Schulverwaltung + Schulen - - - - - - - - -        - - - - - - 0,75     - - - 3,63       - - - - 4,38       4,38       
Bauhof - - - - - - - - -        - - - - - 1,00     - - - - 13,00    - - - - 14,00     14,00     
Hausmeisterservice - - - - - - - - -        - - - - - - - - - 5,00       2,00       - - - - 7,00       7,00       
POMM 91 - - - - - - - - -        - - - - - - - - - - - - 1,00    - - 1,00       1,00       
Reinigungsdienst - - - - - - - - -        - - - - - - - - - - 0,74       1,00   0,97    13,29   2,31  18,31     18,31     
Schulsozialarbeit - - - - - - - - -        - - - - - - 0,25     - - - - - - - - 0,25       0,25       
Stadtbücherei - - - - - - - - -        - - 1,00   0,77     - - 0,74     1,46     0,92   - - - - - - 4,89       4,89       
Summe B 1 -     -     -     -     -     -     -      -     -        -     -     1,00   0,77     -         1,00     1,74     1,46     0,92   5,00      19,37    1,00   1,97    13,29   2,31  49,83     49,83     
Vorjahr -     -     -     -     -     -     -      -     -        -     -     1,00   0,77     -         1,00     1,74     1,46     0,92   5,00      19,37    1,00   1,97    13,37   2,31  49,91     49,91     
weniger -     -     -     -     -     -     -      -     -        -     -     -     -        -         -        -        -        -      -         -         -     -       0,08     -     0,08       0,08       
mehr -     -     -     -     -     -     -      -     -        -     -     -     -        -         -        -        -        -      -         -         -     -       -        -     -          -          

Summe A + B 1 1,00  -     -     4,00  2,88   1,00  1,00   2,00   11,88   -     4,72  5,83   2,77     3,77      11,05   9,06     9,57     4,69   7,28      20,21    1,00   2,87    13,29   2,31  98,42     110,30   
Summe A + B 1 | Vorjahr 1,00  -     -     4,00  2,80   1,00  1,00   2,00   11,80   -     4,72  5,83   2,77     2,77      10,05   11,06   7,91     5,33   7,92      20,21    1,00   2,87    13,37   2,31  98,12     109,92   

S 18 S 17 S 16 Ü S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b S 11a S 10 S 9 S 8b S 8a S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2
Allgemeine Schulverwaltung - - - - - - - - 0,75     - - - 1,55     3,12   - - - 0,73    - - 6,15       6,15       
Jott-Zett - 0,90  - - - - - - - - - - 2,00     - - - - - - - 2,90       2,90       
Schulsozialarbeit - 0,10  - - - - - - 2,95     - - - 0,45     - - - - - - - 3,50       3,50       
Summe B 2 -     1,00  -      -     -        -     -     -     3,70     -         -        -        4,00     3,12   -         -         -     0,73    -        -     12,55     12,55     
Vorjahr -     1,00  -      -     -        -     -     -     3,70     -         -        -        5,00     9,66   -         -         -     0,35    -        -     19,71     19,71     
weniger -     -     -      -     -        -     -     -     -        -         -        -        1,00     6,54   -         -         -     -       -        -     7,16       7,16       
mehr -     -     -      -     -        -     -     -     -        -         -        -        -        -      -         -         -     0,38    -        -     -          -          

Summe B 2 -     1,00  -      -     -        -     -     -     3,70     -         -        4,00   -         -         -     0,73    -        -     12,55     12,55     
Summe B 2 | Vorjahr -     1,00  -      -     -        -     -     -     3,70     -         -        5,00   -         -         -     0,35    -        -     19,71     19,71     

Summe A + B 1 + B 2 122,85   
Summe A + B 1 + B 2 | Vorjahr 129,63   

Abwasser -     -     -     -     -      -     -      -      -        -      -     0,49   - - - 0,44     1,71     -      -         1,00       -      -       -        -     3,64       3,64       
GGS + GGT -     -     -     -     -      -     -      -      -        -      -     0,50   1,00     -         -        -      -         -         -      -       -        -     1,50       1,50       
VHS Tornesch-Uetersen -     -     -     -     -      -     -      -      -        1,00   -     -      -        1,43      - 2,56     - -      -         -         -      -       -        -     4,99       4,99       

Amt / Abteilung Beamte (Bes.Gr. A)
Laufbahngruppe 2 Tariflich Beschäftigte Insge-

samt

Nachrichtlich Abordnungen + Eigenbetriebe
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        SPD-Fraktion 
        Tornesch 
        20.September 2020 
 

An die Vorsitzende des Finanzausschusses 
Frau Sabine Werner 
 
Nachrichtlich:  Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert 
über Herren Torsten Kopper und Jörg Rechter 
 

Sitzung des Finanzausschusses am 23. September 2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Werner, 
sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses der Stadt Tornesch 
 
Die SPD-Fraktion bittet die Verwaltung noch um Aufbereitung folgender Unterlagen zu 
 

TOP 11 obiger Sitzung 
 

 
1. Aktualisierung der Kostenübersicht Neubaugebiet Tornesch am See v. 18.02.2015 

Incl. aller Kosten auch von Maßnahmen, die noch umgesetzt werden müssen. 
 

2. Aktualisierung der Aufstellung über An- und Verkäufe von Grundstücken im Bereich 
„Tornesch am See“ vom 28.11.2018 
 

 
 
Weiterhin wird die Verwaltung gebeten, eine summarische Zuordnung der aktuellen 
Kassenkredite nach folgenden Kriterien vorzunehmen: 
 

• Unbefristetes Darlehen an Landgesellschaft 
• Restsaldo „Tornesch am See“ 
• Aufgelaufener Saldo Oha II 
• Aufgelaufene Fehlbeträge aus vergangenen Finanzrechnungen 
• Aktueller Stand aus laufender Tätigkeit 
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Weiterhin sind auch zu den obigen Kriterien die Beträge (Einzahlungen/Auszahlungen) zu 
nennen, die bereits im Hauptausschuss bzw. im Bauausschuss beschlossen aber noch nicht 
kassenwirksam geworden sind.  
 
 
  
Vielen Dank und freundliche Grüße 
Für die SPD-Fraktion 
 
Manfred Fäcke 
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Mitteilungsvorlage

Federführend:
Bürgermeisterin
Stabsstelle EDV

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/20/232

öffentlich
15.09.2020

Gunnar Seiler

Gunnar Seiler

Erläuterung zu den Telefonkosten im Nachtragshaushalt 2020
Beratungsfolge:
Datum Gremium

23.09.2020 Finanzausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die zur Nachtragsplanung 2020 vorgelegten Werte waren insofern fehlerhaft als beim Rat-
haus die aktuellen Zahlen hochgerechnet wurden statt die Kosten laut Vertragslage anzuset-
zen. Dies wurde korrigiert.

Der Übersichtlichkeit halber erfolgt die Darstellung anhand der Bruttojahreswerte:

Standort Altvertrag Vertrag Umlage Nachtrag
Rechenzentrum     -   € 28.797,05 €     -   € 
Rathaus 35.427,68 €  17.732,90 € 38.256,41 €  38.300,00 € 
    FFA         8.430,91 €         6.524,53 €         8.316,39 € 

    FFE         1.824,98 €         2.052,04 €         2.941,68 € 

Feuerwehr 10.255,90 € 8.576,57 € 11.258,07 € 11.300,00 € 
JSS  6.171,82 € 4.099,79 €  6.006,17 €  6.100,00 € 
FRS   3.512,88 € 2.830,30 €   4.355,40 €   4.400,00 € 
Bauhof                -   €   492,66 €   1.128,12 €   1.200,00 € 
JZ   9.086,36 € 2.164,85 €   2.927,40 €   3.000,00 € 
Zwischensumme Stadt 64.454,64 €  64.694,11 €  63.931,56 € 64.300,00 € 
VHS      4.311,13 €   1.864,97 €   2.627,52 €   2.700,00 € 
KGS      1.270,92 €   1.270,92 €   1.270,92 €  1.300,00 € 
Summe Verbände      5.582,05 €   3.135,89 €   3.898,44 €   4.000,00 € 
Summe 70.036,69 € 67.830,00 € 67.830,00 €  68.300,00 € 

Bücherei             -   €               -   €               -   €   2.500,00 € 
(aus Leasingvertrag KGS)
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Nachfolgend werden die Anmerkungen aus der Anfrage von Frau Werner erläutert.

Die Nachtragssummen entsprechen nicht den Verträgen. Die HH-Planung entsprach 
nicht einmal den alten Verträgen!

Für die Planung des Ursprungshaushaltes 2020 wurden tatsächlich lediglich die Werte aus 
dem Jahr 2019 übernommen, da wir zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in den Verhand-
lungen mit dem Anbieter standen, die erst kurz vor dem Hauptausschuss im Dezember zum 
Abschluss gebracht wurden. Die Einstellung der Vertragswerte sollte aufgrund der zu kurzen 
zeitlichen Abfolge vom HA zur RV im Nachtrag erfolgen.
Die Summen des Nachtrages entsprechen mit Ausnahme des Rathauses den Verträgen. Der 
Ansatz für das Rathaus wird korrigiert.

Nun stelle ich bei der detaillierten Betrachtung fest, dass die Stadt sogar mehr für die 
Telefonanlage bezahlt und nur die vhs profitiert vom neuen Vertrag. Nach der Vorlage 
vom 16.12.19 benötigen Sie für die neuen Verträge insgesamt 64.800,- Euro für den 
städtischen HH.

Genau deshalb erfolgt die Umlage der Kosten des Rechenzentrums (28.797,05 €) auf die ein-
zelnen Standorte. Diese Kosten beinhalten u.a. Lizenzgebühren, Firewall, Softwarepflege und 
-support. Es handelt sich somit um Kosten, die Anteilig auf alle Standorte zu verteilen sind, da 
ja alle davon profitieren. 
Nach der Verteilung dieser Kosten auf die jeweiligen Standorte verbleiben 63.931,56 € an 
Gesamtkosten für den Städtischen Haushalt. Dies bedeutet gegenüber dem Altvertrag 
(64.454,64 €) eine Einsparung in Höhe von 523,08 €. 
Es sein nochmals darauf verwiesen, dass der Hauptgrund für den Abschluss der Verlänge-
rungsvereinbarung nicht die Kostenreduzierung war, sonder die Harmonisierung der Ver-
tragslaufzeiten der einzelnen Standorte, um den Vertrag insgesamt kündigen und neu aus-
schreiben zu können. Dies ist gelungen und eine entsprechende Kündigung und Neuaus-
schreibung ist für 2024 auch geplant.

Wenn die Firma Avaya zuviel berechnet, ist es die Aufgabe der Verwaltung diese Zah-
lungen mit Verweis auf die Verträge abzulehnen.

Das ist selbstverständlich korrekt. Mit dem Anbieter hat am 17.09. diesbezüglich ein Gespräch 
stattgefunden. Der Fehler wurde grundsätzlich zugegeben und eine Gutschrift wurde avisiert.

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit  entfällt 

2. Kinder- und Jugendbeteiligung  entfällt

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: 
keine
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